
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Schneider-Schneiter, Elisabeth (mitte/centre, BL) NR/CN,

Leuenberger, Moritz (sp/ps, ZH) alt-BR/ex-CF
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Ammann, Amando
Baltisser, Lena
Bernet, Samuel
Bühlmann, Marc
Flückiger, Bernadette
Frick, Karin
Schmid, Catalina

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Ammann, Amando; Baltisser, Lena; Bernet, Samuel; Bühlmann, Marc;
Flückiger, Bernadette; Frick, Karin; Schmid, Catalina 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: , 2010 - 2023. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Nationale Identität

2Rechtsordnung

2Privatrecht

2Institutionen und Volksrechte

2Bundesrat

5Regierungspolitik

6Aussenpolitik
8Beziehungen zur EU

14Beziehungen zu internationalen Organisationen

15Zwischenstaatliche Beziehungen

18Entwicklungspolitik

20Aussenwirtschaftspolitik

25Wirtschaft
25Wirtschaftspolitik

25Strukturpolitik

26Geld, Währung und Kredit

26Banken

27Infrastruktur und Lebensraum
27Verkehr und Kommunikation

27Post und Telekommunikation

28Bildung, Kultur und Medien
28Bildung und Forschung

28Forschung

29Parteien, Verbände und Interessengruppen
29Parteien

29Grosse Parteien

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
UNO Organisation der Vereinten Nationen
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
WTO Welthandelsorganisation
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
IWF Internationaler Währungsfonds
EU Europäische Union
WHO World Health Organization
SGG Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
Büro-NR Büro des Nationalrates
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
BLV Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Euroatom Europäische Atomgemeinschaft
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
MERCOSUR Gemeinsamer Markt des Südens
BFI Politikbereich „Bildung, Forschung und Innovation“
Erasmus EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University

Students / Erasmus-Programm
swissuniversit
ies

Zusammenschluss der universitären Hochschulen, der Fachhochschulen
und der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz

AfDB Afrikanische Entwicklungsbank
IZA Internationale Zusammenarbeit
MoU Memorandum of Understanding (Absichtserklärung)
InstA Institutionelles Abkommen
EuGH Gerichtshof der Europäischen Union
MRA Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der

Europäischen Union über die gegenseitige Anerkennung von
Konformitätsbewertungen

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
ONU Organisation des Nations unies
AVS Assurance-vieillesse et survivants
OMC Organisation mondiale du commerce
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
EPF École polytechnique fédérale

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
FMI Fonds monétaire International
UE Union européenne
OMS Organisation mondiale de la Santé
SSUP Société suisse d'utilité publique
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
Bureau-CN Bureau du Conseil national
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
EEE l'Espace économique européen
DDC Direction du développement et de la coopération
USS Union syndicale suisse
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
Euroatom /
CEEA

Communauté européenne de l'énergie atomique
CEP Commission d'enquête parlementaire
OFAE Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
MERCOSUR Marché commun du Sud
FRI domaine politique „Formation, recherche et innovation“
Erasmus EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University

Students / programme Erasmus
swissuniversit
ies

Association des hautes écoles universitaires, spécialisées et
pédagogiques de Suisse

BAD Banque Africaine de Développement
CI coopération internationale
MoU Memorandum of Understanding (Protocole d’entente)
InstA Accord institutionnel
CJUE Cour de justice de l’Union européenne (anciennement Cour de justice

des Communautés européennes CJCE)
MRA L’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la

reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
ITER Réacteur thermonucléaire expérimental international

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Ein Bestandteil der zeitweise ideologisch aufgeladenen Geschichtsdebatte im Jahr der
Staatsjubiläen war die Diskussion um die Geburtsstunde der Schweizer Neutralität. Hob
die nationalkonservative Rechte auf der einen Seite diesbezüglich die Bedeutung der
Schlacht von Marignano 1315 hervor, zeichneten auf der anderen Seite vor allem
Historikerinnen und Historiker ein differenzierteres Bild: Eine an singulären Ereignissen
festgemachte Geburtsstunde der Schweizer Neutralität sei historisch schwer zu
begründen. 
An einem Historikerkongress an der Universität Lausanne Anfang Juni wurde der Wiener
Kongress 1815 als wichtige und gut dokumentierte Etappe in der Entwicklung der
Neutralität der Schweiz diskutiert. Betont wurde hier, dass die von den Siegern über
Napoleon ausgesprochene, völkerrechtliche Anerkennung der Schweizer Neutralität
eher oktroyiert als errungen worden war. Hervorgehoben wurden freilich die
Leistungen des Genfer Unterhändlers Charles Pictet de Rochemont, der den damals
ziemlich ramponierten Ruf der Eidgenossenschaft auch dank guten Beziehungen und
diplomatischem Geschick vergessen machen konnte. Einig waren sich die meisten
Historiker und Historikerinnen freilich auch darüber, dass die Idee der Neutralität
schon vorher bestanden hatte, dass sie sich aber vor allem nach dem Wiener Kongress
überaus rasch ins kollektive Schweizer Bewusstsein brannte – damals allerdings eher
von den Liberalen als von den Konservativen hochgehalten wurde. 
Im Gegensatz zu den Schlachtenjubiläen (Morgarten und Marignano) wurde dem Wiener
Kongress weniger Aufmerksamkeit zu teil. Bereits 2014 hatte sich der Bundesrat explizit
für Zurückhaltung des Bundes bei historischen Erinnerungsfeiern ausgesprochen.
Interessierte konnten sich immerhin im Musée national suisse in Prangins über die
Neugestaltung der Schweiz von Napoleon bis zum Wiener Kongress – so der Titel der
Ausstellung – über den historischen Kontext informieren. 
Neben dem im Rahmen dieser Ausstellung stattfindenden, erwähnten
Historikerkongress fand ein vom Regierungsrat des Kantons Zürich organisierter Festakt
zum Jubiläum von 1815 mediale Aufmerksamkeit. Mit ein Grund dafür war, dass der
ehemalige Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) eine Festrede hielt. In seinem im Tages-
Anzeiger abgedruckten Vortrag betonte der ehemalige Magistrat, dass die Schweiz wie
jedes andere Land weder autonom noch autark handeln könne, sondern grosse
politische Probleme nur global gelöst werden könnten. Vor 200 Jahren sei eine Schweiz
als Resultat verschiedenster Interessen innerhalb und ausserhalb der
Eidgenossenschaft entstanden und es gelte heute, die inneren Interessen so ins
Gleichgewicht zu bringen, dass die Schweiz auch eine globale Verantwortung
übernehmen könne. Die Rede provozierte einige, teilweise hämische Kommentare in
der Weltwoche. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2015
MARC BÜHLMANN

Die SGG ergriff im Berichtsjahr neue Massnahmen, um der 2015 mittels eines
Wettbewerbs auserkorenen inoffiziellen Nationalhymne weiteren Schub zu verleihen.
So sei der Text nochmals in allen Landessprachen leicht überarbeitet worden und es
seien erneut sämtliche Veranstalter von 1.-August-Feiern gebeten worden, den
Hymnen-Vorschlag der SGG ins Festprogramm aufzunehmen. Die grösste
Aufmerksamkeit erregte jedoch die Gründung eines Komitees mit vielen prominenten
Befürworterinnen und Befürwortern der neuen Hymne. Im 70-köpfigen Gremium
befanden sich neben Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Sport auch die drei
Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss, Ruth Metzler und Eveline Widmer-Schlumpf sowie
Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger. Der ehemalige SP-Bundesrat Leuenberger gestand
auf der SGG-Webseite, dass er beim Singen der offiziellen Hymne am Schluss oft nur
noch die Lippen bewegt habe, weil er die «schwülstigen Teile» nicht habe auswendig
lernen wollen. Und die ehemalige CVP-Magistratin Ruth Metzler bekannte sich zur
neuen Hymne, weil diese vielsagender sei als die offizielle Landeshymne und der Vielfalt
der Schweiz «ausgezeichnet Rechnung trägt». So habe sie die Hymne der SGG an der
letztjährigen 1. August-Feier auf dem Rütli mit «grosser Freude und Überzeugung
gesungen». SGG-Geschäftsführer Lukas Niederberger sagte im St. Galler Tagblatt, dass
es der SGG nicht darum ginge, den neuen Text möglichst rasch zur neuen offiziellen
Hymne zu machen. Vielmehr solle damit eine Diskussion angeregt werden, was eine

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2017
SAMUEL BERNET
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Hymne beinhalten sollte und «welche Werte uns heute und morgen leiten sollten». 2

Rechtsordnung

Privatrecht

Ergänzend zu den laufenden gesetzgeberischen Arbeiten zur Anpassung des
Verjährungsrechts setzte Innenminister Alain Berset im Frühjahr 2015 einen Runden
Tisch zum Thema Asbest ein. Unter der Leitung von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
sollen Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, des Vereins Asbestopfer sowie der
Behörden die spezifischen Probleme im Zusammenhang mit durch Asbest verursachten
Langzeitschäden erörtern und Lösungen erarbeiten, damit Betroffene – insbesondere
solche ohne Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung – nicht in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.02.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Anfang September erklärte Bundesrätin Micheline Calmy-Rey ihren Rücktritt. Sie
betonte, dass sie sich während zwei vollen Legislaturen für das Wohl der
Eidgenossenschaft eingesetzt und dabei insbesondere Wert auf die Beziehungen der
Schweiz zur EU, die Entwicklung der Aussenpolitik und die Funktion der Schweiz als
Vermittlerin in der Friedenspolitik gelegt habe. Auch wenn es in der Schweiz keinen
Konsens zur Aussenpolitik gäbe, so müssten die Interessen der Schweiz auch zukünftig
mit einer aktiven Präsenz auf internationaler Ebene gewahrt werden. Als eine der
letzten Amtshandlungen präsentierte die scheidende Magistratin in der Wintersession
die Jahresziele des Bundesrates für 2012 (11.9005). Der Rücktritt per Ende der 48.
Legislaturperiode war erwartet worden, da Calmy-Rey bei den Rücktritten von Moritz
Leuenberger und Hans-Rudolf Merz im Jahr 2010 leisen Missmut gegen Rücktritte im
Verlauf einer Legislatur bekundet hatte. Die Würdigungen der Genfer Bundesrätin
waren durchmischt. Die Kritiker warfen ihr auf der einen Seite Selbstprofilierung und
Mediendrang vor, hoben etwa den Kopftuchauftritt im Iran oder verschiedene
medienwirksame Vorstösse ohne Ergebnisse hervor. Auf der anderen Seite wurde
gerade die frische, medial unterstützte und aktive Aussenpolitik gelobt. Ihre
Überzeugung, dass die Schweiz nur internationalen Einfluss habe, wenn sich das Land
aktiv und öffentlich sichtbar positioniere, sowie das pragmatische Vorgehen in der EU-
Politik brachten Calmy-Rey von links und rechts Anerkennung. Hervorgehoben wurde
zudem ihre Standfestigkeit und Willensstärke, die sie aber auch als Einzelgängerin und
weniger als Teamplayerin hätten funktionieren lassen. 4

ANDERES
DATUM: 07.09.2011
MARC BÜHLMANN

Nicht nur Wirtschaftskader geraten ob ihrer Entlohnung in die Medien, sondern in
schöner Regelmässigkeit auch immer wieder die Bundesrätinnen und Bundesräte. Laut
der Bundesinformationsseite ch.ch verdiente ein Mitglied der Landesregierung im Jahr
2015 rund CHF 445'000 zuzüglich etwa CHF 30'000 Spesenentschädigung. Das
Präsidialamt wird mit zusätzlichen CHF 12'000 pro Jahr entschädigt. Zu diskutieren
gaben allerdings nicht die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher geringen Saläre der
aktiven Bundesrätinnen und Bundesräte als vielmehr die Ruhegehälter der ehemaligen
Magistratinnen und Magistrate. Diese erhalten in der Regel die Hälfte des Lohnes, den
sie während ihrer Amtszeit bezogen hatten. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Amtszeit mindestens vier Jahre betragen hat. War dies nicht der Fall oder ist ein
ehemaliges Regierungsmitglied weiterhin arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt -
insbesondere dürfen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Pension zusammen
den Lohn während der Amtszeit nicht übersteigen. Auch die Witwen ehemaliger
Bundesräte erhalten eine Entschädigung, die in etwa ein Viertel des Lohnes des
Verstorbenen ausmacht. Diese seit 1919 geltende Regel war nach der Nicht-Bestätigung
von Ruth Metzler in Anbetracht des jungen Alters der CVP-Magistratin virulent
diskutiert worden. Auch Parlamentarier stiessen sich damals am Umstand, dass die
junge Ex-Magistratin während langer Zeit ein Ruhegehalt beziehen würde. Metzler gab
damals ihren Verzicht auf die Rente bekannt. Mediale und parlamentarische
Auseinandersetzungen zum Thema Ruhegehalt löste auch die Bekanntgabe von alt-
Bundesrat Moritz Leuenberger aus, dass dieser bei der Implenia ein
Verwaltungsratsmandat übernommen hatte. 2015 störte sich der Blick am Umstand,
dass Alt-Bundesrat Kaspar Villiger trotz eines mehrere Millionen umfassenden

ANDERES
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN
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Vermögens das volle Ruhestandsgehalt erhielt. Die Weltwoche berichtete über den
Versuch der Bundeskanzlerin Corina Casanova, Licht ins Dunkel der Ruhegehälter zu
bringen. Wer genau wie viel Ruhegehalt bezieht, ist nämlich ein gut gehütetes
Geheimnis und es werden lediglich die Gesamtsumme und die Anzahl Renten öffentlich
gemacht – laut Weltwoche bezogen 2014 fünfzehn ehemalige Bundesräte, drei
ehemalige Bundeskanzler sowie vier Witwen insgesamt CHF 4,4 Mio. Ruhegehalt. Unklar
bleibt somit zum Beispiel, ob Ruth Metzler, Joseph Deiss oder Christoph Blocher nach
wie vor auf ihre Rente verzichten, wie sie dies in der Presse verlauten liessen. Laut
Weltwoche prallte die Bundeskanzlerin mit ihrem Begehren, das sie mit immer
zahlreicher werdenden Anfragen seitens der Medien begründete, an einer Mauer des
Schweigens ab: Die angefragten ehemaligen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
möchten Anonymität in Sachen Ruhegelder bewahren – so das Fazit des
Wochenblattes. 5

Anfang November 2018 beschloss die SPK-NR eine parlamentarische Initiative
einzureichen, mit der eine gesetzliche Grundlage für eine Karenzfrist für ehemalige
Regierungsmitglieder geschaffen werden soll. Ehemalige Bundesrätinnen und
Bundesräte sollen für eine zu bestimmende Zeitspanne keine bezahlten Mandate in
Unternehmen annehmen dürfen, die in Beziehung zu deren ehemaligem Departement
stehen; die also beispielsweise von Aufträgen des Bundes oder bundesnaher Betriebe
profitiert haben. Ein ähnliches Anliegen – damals unter dem Namen «Lex Leuenberger»
behandelt – war vor ein paar Jahren abgelehnt worden. Der ehemalige SP-Bundesrat
hatte bei der Baufirma Implenia ein Verwaltungsratsmandat angenommen. Dies war
damals auf Kritik gestossen, weil Implenia einige Aufträge des UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger bis zu seinem Rücktritt vorstand.
Die SPK-SR wollte – wie schon bei der Lex Leuenberger – nichts von einer solchen
Karenzfrist wissen. Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen befand sie, dass es den
ehemaligen Regierungsmitgliedern zu überlassen sei, wann sie welche Mandate
übernehmen wollten. Da die SPK-NR ihrer eigenen parlamentarischen Initiative im April
2019 allerdings Folge gab, gelangt das Anliegen in die Räte. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.04.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang 2019 erschien das von Urs Altermatt verfasste, neu aufgelegte und aktualisierte
Bundesratslexikon, das die Portraits aller 9 Bundesrätinnen und 110 Bundesräte seit
1848 umfasst. Die erste Ausgabe stammte von 1991 und hatte sich rasch als
Standardwerk etabliert. Die stark überarbeitete, 760 Seiten starke Neuauflage umfasste
auch die Beschreibungen der 20 zusätzlichen Magistratinnen und Magistraten, die seit
1991 aus der Regierung ausgeschieden oder neu in die Landesregierung gewählt worden
waren. Rund 80 Autorinnen und Autoren verfassten die immer gleich strukturierten
Biographien. Die Medien hatten für das neue Werk viel Lob übrig, diskutierten es aber
durchaus auch kritisch: Es stelle sich vor allem die Frage, ob die Leistungen der erst
kürzlich ausgeschiedenen Magistratspersonen nach so kurzer Zeit überhaupt gewürdigt
werden könnten. 
In der Tat führte der Beitrag über Moritz Leuenberger zu einiger Unruhe. Der ehemalige
SP-Bundesrat selber bezeichnete einige Angaben in seinem Porträt als «kreuzfalsch»
und als «gravierende Falschbehauptung». Die Sonntagszeitung wusste zu berichten,
dass der Verfasser des umstrittenen Porträts, Felix E. Müller, schon in der NZZ am
Sonntag, bei der er Chefredaktor gewesen war, jeweils sehr kritisch über den Zürcher
Bundesrat berichtet habe. Leuenberger kritisierte, dass Müller ihn weder kontaktiert
noch ihm den Text vor Drucklegung vorgelegt habe. Um eine Einigung zu erlangen,
stoppte der Verlag den Vertrieb des Lexikons. Nachdem Leuenberger gar mit
Einstampfen des Buches per Gerichtsbeschluss gedroht hatte, kam es dann im
September 2019 zu einer Einigung. Dem Buch wurde fortan ein Einlageblatt mit
Richtigstellungen beigelegt, das zudem an alle Bibliotheken und kantonalen
Staatskanzleien verteilt wurde. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.09.2019
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Doris Leuthard aus dem Bundesrat wurden erneut Diskussionen
laut, ob und wann ein ehemaliges Regierungsmitglied Verwaltungsratsmandate
annehmen darf. Bereits nach dem Rücktritt von Moritz Leuenberger waren im
Parlament Karenzfristen diskutiert, aber jeweils als nicht opportun betrachtet worden
(vgl. Pa.Iv. 10.511 und Pa.Iv. 18.463). Als heikel gilt die Übernahme von Mandaten in
Bereichen, in denen ein Regierungsmitglied im Rahmen seiner bundesrätlichen
Tätigkeit Kontakte pflegte. Stein des Anstosses der so genannten «Lex Leuenberger»,
die mit einer der beiden parlamentarischen Initiativen hätte eingeführt werden sollen,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.2019
MARC BÜHLMANN
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war, dass der Ex-Magistrat sich als ehemaliger Vorsteher des UVEK in den
Verwaltungsrat des Baukonzerns Implenia wählen liess, eines Unternehmens also, das
Bundesaufträge ausführt. 
Die zweite Karriere nach dem Bundesrat begann für Doris Leuthard, die vor ihrem
Rücktritt ebenfalls dem UVEK vorgestanden hatte, mit zwei insofern eher
unbedenklichen, wenn auch sehr rasch nach dem Rücktritt angenommenen Mandaten
bei Coop und Bell Food. Zu reden gab dann aber vor allem ihre Ende November 2019
gemachte Ankündigung, per April 2020 für ein Verwaltungsratsmandat für Stadler Rail
kandidieren zu wollen. In den meisten Kommentaren wurde diese fast eineinhalbjährige
Karenzfrist als genügend lange betrachtet. Die Wirtschaft brauche Altbundesräte,
genauso wie die Politik von der Sichtweise von Topmanagern profitieren würde,
kommentierte etwa die NZZ. Eine 56-jährige Frau mit viel Wissen und Erfahrung solle
dieses in ein Unternehmen einbringen dürfen, urteilte die Aargauer Zeitung; eine
«zweite Berufskarriere» müsse möglich sein. Der Tages-Anzeiger bezeichnete den
Entscheid Leuthards hingegen als «irritierend», es fehle der ehemaligen Magistratin
«an der nötigen Sensibilität». Auch aus der Politik wurde Kritik laut: Balthasar Glättli
(gp, ZH) dachte im Tages-Anzeiger laut über einen neuerlichen Vorstoss nach und
Barbara Steinemann (svp, ZH) sprach in der gleichen Zeitung von einem «unschönen
Wechsel» und mangelndem «Fingerspitzengefühl». Der Chef der Stadler Rail, der
ehemalige Nationalrat Peter Spuhler, gab im Sonntagsblick zu Protokoll, dass das
Mandat von Doris Leuthard «zum Wohle des Steuerzahlers» sei. Die CHF 90'000
Honorar für das Verwaltungsratsmandat werde von ihrer Bundesratspension abgezogen.
Es sei sinnvoller, wenn Bundesrätinnen und Bundesräte sich für den Werkplatz Schweiz
einsetzen würden, statt einfach ihre Pension zu erhalten. 8

Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger geriet ob eines Interviews in der «NZZ am Sonntag»
Anfang Februar 2021 ins Visier der Bundesanwaltschaft. Auf die Frage, ob «Regierungen
in Krisen das Volk belügen» dürften, brachte Leuenberger im Sonntagsinterview das
Beispiel der Befreiung von Geiseln: «Wir haben stets verneint, für die Befreiung von
Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben. [...] Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist bezahlt
worden. Aber da steht nicht ‹Lösegeld› auf dem Einzahlungsschein, sondern da werden
irgendwo Spesen abgebucht.» 
Christoph Blocher, ehemaliger Bundesratskollege von Leuenberger, störte sich an
dieser Aussage. Sie lade nachgerade zu weiteren Entführungen ein, zudem sei zu
prüfen, ob Leuenberger mit seiner Aussage das Amtsgeheimnis verletzt habe. Diese
Forderung wurde gemäss Medien auch von Nationalrat Thierry Burkhart (fdp, AG)
unterstützt. 
Obwohl Leuenberger rasch erklärte, die Aussage tue ihm leid und in seiner Amtszeit
(1995-2010) seien nie Lösegelder bezahlt worden, schaltete sich in der Folge die
Bundesanwaltschaft ein, weil es sich bei einer Amtsgeheimnisverletzung, die auch von
ehemaligen Bundesratsmitgliedern begangen werden kann, um ein Offizialdelikt
handelt. Um eine Untersuchung einleiten zu können, brauchte die Strafbehörde
allerdings die Zustimmung des amtierenden Bundesratskollegiums, die sie bereits Ende
Februar beantragte. 
Ende April 2021 gab die aktuelle Regierung dann allerdings bekannt, dass sie keine
Ermächtigung für eine Strafuntersuchung erteile. Sie erklärte in ihrer Medienmitteilung
explizit, dass die Schweiz in Entführungsfällen kein Lösegeld bezahle, aber auch keine
Informationen über die Strategie zur Lösung solcher Fälle weitergebe, um die eigene
Position nicht zu schwächen und die betroffenen Schweizer Bürgerinnen und Bürger
nicht zu gefährden. Eine Untersuchung der Aussage Leuenbergers hätte nun aber eine
detaillierte Analyse solcher Strategien zur Folge, was nicht im Interesse der Schweiz
sei. 9
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Regierungspolitik

Das Verwaltungsratsmandat, das alt Bundesrat Moritz Leuenberger 2010 bei der
Baufirma Implenia übernommen hatte, beschäftigte im Berichtjahr die Räte. This Jenny
(svp, GL) reichte im Ständerat eine Motion ein, die ehemaligen Bundesratsmitgliedern
bis zu vier Jahren nach ihrem Rücktritt die Übernahme bezahlter Mandate verbieten
wollte. Nach relativ langer Debatte, die gespickt war mit weiteren Vorschlägen, wurde
die Motion per Ordnungsantrag an die staatspolitische Kommission zur Vorprüfung
überwiesen. Die SPK-SR lehnte die Motion allerdings ab, worauf der Motionär sie
zurückzog. Im April sprach sich die SPK-NR für strengere Regeln und für eine
Karenzfrist für die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten aus und empfahl zwei
parlamentarische Initiativen zur Annahme. Im Berichtjahr wurden die Vorstösse noch
nicht im Plenum beraten. Im September erfragte Nationalrat Reimann (svp, SG) die
aktuelle Summe an Rentenzahlungen an ehemalige Bundesräte. Der Bundesrat
antwortete nicht nur mit dem exakten Betrag – rund 2.5. Mio. CHF pro Jahr an 13
ehemalige Magistratinnen und Magistraten bzw. 0.5 Mio. an vier Witwen – sondern
präzisierte, dass das Ruhegehalt reduziert würde, wenn die Rentenzahlungen
zusammen mit einem allfälligen Erwerbseinkommen die Jahresbesoldung eines
amtierenden Bundesrates übersteige. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Übernahme eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
bei der Baufirma Implenia, die zur Amtszeit Leuenbergers einige wichtige
Bundesaufträge erhalten hatte, hatte seit 2010 zu einigen Vorstössen geführt. Die
staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten 2011 zwei parlamentarischen
Initiativen Folge gegeben, die eine Wartefrist für die Übernahme bezahlter Mandate
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte fordern. Der Bundesrat hatte in der
Folge angekündigt, in dieser Frage selber aktiv zu werden. Die Ergänzung seines „Aide-
mémoires“ ging sowohl der SPK-NR als auch der SPK-SR aber zu wenig weit. Die
Beratung der parlamentarischen Initiativen Binder (svp, ZH) und Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) (10.517) wurden deshalb auf 2013 traktandiert. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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2011 hatten beide staatpolitischen Kommissionen zwei parlamentarischen Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) Folge gegeben, die eine
Karenzfrist für die Übernahme bezahlter Mandate durch ehemalige Bundesrätinnen
und Bundesräte verlangen. Stein des Anstosses für diese Debatte war die Übernahme
eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) wenige Tage
nach seinem Rücktritt bei der Baufirma Implenia gewesen, die zur Amtszeit
Leuenbergers einige wichtige Bundesaufträge erhalten hatte. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates (SPK-NR) schlug in ihrem Gesetzesentwurf eine
zweijährige Karenzfrist nicht nur für Bundesräte, sondern auch für Topkader der
Bundesverwaltung vor. Der Bundesrat wehrte sich gegen diese Bestimmungen, da sie
schädlich und in einem Milizsystem nicht angebracht seien. Zudem verwies die
Regierung auf das „Aide-mémoire“, das vor Jahresfrist mit dem Passus ergänzt worden
war, dass ehemalige Regierungsmitglieder bei der Annahme von Mandaten die
erforderliche Sorgfalt walten lassen sollen. Dies genügte der grossen Kammer jedoch
nicht uns sie folgte ihrer Kommission mit 99 zu 86 Stimmen bei fünf Enthaltungen.
Dabei zeigten sich insbesondere die SP und die SVP kritisch gegenüber der Regierung,
wohingegen die geschlossenen Parteien der GLP, FDP und BDP sowie die Mehrheit der
CVP-EVP-Fraktion den Entwurf ablehnten. Allerdings verwarf der Nationalrat die Idee
einer Karenzfrist für Verwaltungskader. Die kleine Kammer nahm im Berichtjahr noch
nicht Stellung zum Geschäft. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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In der Frühjahrssession nahm sich der Ständerat dem Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrates an, die aufgrund zweier parlamentarischer Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL), denen 2011 Folge gegeben
worden war, einen Gesetzesentwurf für eine zweijährige Karenzfrist für die Übernahme
von Mandaten durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte vorgelegt hatte. Die
Debatte hatte ihren Anfang in der Übernahme eines Verwaltungsmandates des
ehemaligen Bundesrats Moritz Leuenberger bei der Baufirma Implenia kurz nach
seinem Rücktritt genommen. Dies hatte damals zu einigem Unmut geführt, weil
Implenia seinerzeit auch Bundesaufträge aus dem UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger vorgestanden war. Der Nationalrat hatte den Entwurf 2013 angenommen.
Die SPK des Ständerats empfahl allerdings Nichteintreten. Erstens dämpfe die zeitliche
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Distanz emotionale Überreaktionen. Zweitens sehe der Gesetzesentwurf keine
Sanktionen bei Nichteinhaltung vor, was nicht wirklich glaubwürdig sei. Drittens seien
zunehmend junge Politiker in Exekutivämtern, die man nicht zu Sesselklebern machen
wolle. Nach ihrer Amtszeit sei es nicht mehr als normal, dass die junge Elite ihr
politisches Wissen auch der Wirtschaft zur Verfügung stelle. Politische Moral sei nicht
per Gesetz festsetzbar. Die Kommission verwies zudem auf das Aide-Mémoire des
Bundesrates, das Bunderatsmitglieder nach dem Ausscheiden aus der Exekutive zur
Sorgfalt bei der Wahl einer neuen Erwerbstätigkeit ermahnt. Die Ratsminderheit, die
auf Eintreten plädierte, machte vergeblich geltend, dass es hier nicht um einen
Einzelfall gehe, sondern um eine klare Regelung, die zudem nicht von der
ausführenden, sondern von der gesetzgebenden Gewalt bestimmt werden müsse. Eine
solche klare Regel würde zudem auch abtretende Bundesräte vor medialer Polemik
schützen. Mit 31 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die kleine Kammer
allerdings für Nichteintreten. Zurück im Nationalrat wurden noch einmal die zentralen
Argumente für eine Karenzfrist debattiert: Eine solche Regelung sei auch in der
Privatwirtschaft mit dem Konkurrenzverbot nicht unüblich, das öffentliche Interesse an
der Glaubwürdigkeit in die Regierung müsse vorgehen, die Einschränkungen für ein
zurücktretendes Regierungsmitglied seien auch in Anbetracht des Ruhegehaltes von
CHF 200'000 gering und das Ansehen des Bundesrates würde generell gestärkt. Die
grosse Kammer beharrte auf ihrem Entscheid, der mit 101 zu 74 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) gar noch deutlicher ausfiel als noch 2013. Weil aber auch der Ständerat
diskussionslos an seinem Nichteintretensentscheid festhielt, wurde das Anliegen
versenkt. Letztlich setzte sich also das Argument durch, dass man Anstand nicht
verordnen könne und es für gewisse Dinge auch ein politisches Gespür brauche. Zudem
helfe eine gewisse zeitliche Distanz auch, emotionale Überreaktionen zu dämpfen.
Aufgrund eines Einzelfalles seien keine Gesetze zu erlassen. 13

Die so genannte Lex Leuenberger, eine Karenzfrist für die Übernahme von Mandaten
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte, war zwar in der Zwischenzeit kein
Thema mehr, in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS plauderte der
ehemalige SP-Bundesrat aber aus dem Nähkästchen. Er sei von seiner Partei
fallengelassen und zu seinem Rücktritt gedrängt worden. Tatsächlich war der Ausstieg
Leuenbergers aus der Exekutive 2010, trotz 15-jähriger Amtszeit, ziemlich überraschend
gekommen. Er habe deshalb wohl "etwas zu nervös" Job-Angebote gesucht und das
Implenia-Mandat angenommen. Es war dieser Einsitz im Verwaltungsrat der Baufirma,
der ursächlich war für die Kritik am ehemaligen Infrastrukturminister sowie für die Idee
einer Lex Leuenberger. Er habe das Amt damals auch deshalb übernommen – so
Leuenberger weiter –, um seine Partei ein wenig zu provozieren. Er habe aber rasch
eingesehen, dass das nicht sehr weise gewesen sei und deshalb sein
Verwaltungsratsmandat nach zwei Jahren wieder abgegeben. 14
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

In einer Motion forderte Lukas Reimann (svp, SG) im März 2021, dass Soft Law nicht die
bewährte, demokratische Gewaltenteilung umgehen dürfe und daher zwingend dem
Parlament unterbreitet sowie einem fakultativen Referendum unterstellt werden
müsse. Der Motionär argumentierte in der Begründung seiner Motion, dass durch Soft
Law eine Völkerrechtstradition erschaffen werde, die nach einigen Jahren von den
Gerichten als bindend angesehen werde. Er berief sich zudem auf den Postulatsbericht
«Konsultation und Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law», in dem der
Bundesrat darauf hingewiesen habe, dass der innenpolitische Meinungsbildungsprozess
im Falle von Soft Law-Instrumenten nicht vollständig ausgeschöpft werde. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion Reimann. Die Exekutive hatte sich aber
im erwähnten Bericht ebenfalls die Frage gestellt, wie die in der Bundesverfassung und
im Parlamentsgesetz garantierte Mitwirkung des Parlaments in der Aussenpolitik im
Kontext von Soft Law-Instrumenten umgesetzt werden könne, und verwies daher auf
die Vorschläge zur gezielten Mitwirkung des Parlaments unter Wahrung der
verfassungsmässigen Kompetenzordnung und der aussenpolitischen
Handlungsfähigkeit, die sie in besagtem Postulatsbericht unterbreitet hatte. Die
aussenpolitischen Kommissionen hätten sich bei der Beratung des Berichts dazu
entschlossen, das Thema durch eine Subkommission vertieft analysieren zu lassen. Das
Kernanliegen der Motion sei somit bereits Bestandteil der aktuellen Diskussionen im
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Parlament, mit Ausnahme der Frage des fakultativen Referendums. Die von Reimann
gestellte Forderung würde überdies eine Revision der Bundesverfassung nötig machen,
was der Bundesrat jedoch für verfrüht hielt, da die Beratungen im Parlament noch nicht
abgeschlossen seien.
In der Frühjahrssession 2022 zeigte sich Motionär Reimann erstaunt über die Aussage
des Bundesrats, dass man sich noch in der Analysephase befände, wo doch der
Postulatsbericht veröffentlicht sei und dessen Aussagen «klipp und klar» seien. Seiner
Meinung nach sei Soft Law demokratisch zu wenig legitimiert und die Mitsprache von
Parlament und Stimmbevölkerung ungenügend. Mitte-Nationalrätin Schneider-
Schneiter (mitte, BL) zeigte sich mit dem Inhalt der Motion einverstanden, wies ihren
Ratskollegen aber ebenfalls auf die Arbeit der Subkommission hin, die Reimanns Motion
überflüssig mache. Reimann wollte jedoch «Nägel mit Köpfen machen» und sofort eine
Entscheidung fällen, denn die Arbeit der Subkommission stelle für ihn eine «sehr lange
Verzögerung der ganzen Sache» dar. Aussenminister Cassis teilte dem Motionär mit,
dass die Exekutive die Arbeit des Parlaments nicht beschleunigen könne. Cassis zählte
zudem einige negative Konsequenzen auf, die die Genehmigung des Soft Law durch das
Parlament hätte. Einerseits würde die parlamentarische Genehmigung die
Verbindlichkeit der Soft Law-Instrumente erhöhen, was der Natur der Sache
widerspreche und zu Asymmetrien in den zwischenstaatlichen Beziehungen führen
würde, weil kein anderes Land eine solche Regelung kenne. Andererseits wäre eine
Verfassungsänderung nötig, weil Soft Law nicht unter den Begriff der völkerrechtlichen
Verträge fällt, womit man eine Verfassungsdiskussion führen müsste, bevor das
Parlament eine Analyse der Situation durchführen könnte. Der Nationalrat stimmte mit
138 zu 52 Stimmen gegen die Motion, nur die Mitglieder der SVP-Fraktion sprachen sich
für ein Ja aus. 15

Der Bundesrat verabschiedete im Februar 2023 den Aussenpolitischen Bericht 2022.
Den Schwerpunkt bildete dabei der im Frühjahr 2022 gestartete Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine. Dieser führte in der Schweiz und in vielen anderen Staaten zu einer
Energiekrise und zu einer starken Inflation. Auch eine in vielen Ländern zu spürende
grössere Ernährungsunsicherheit und ganz allgemein eine grosse geopolitische
Instabilität waren Folge dieses Krieges. Die Schweiz habe die Sanktionspolitik der EU
gegen Russland unterstützt und sich gegenüber der Bevölkerung in der Ukraine
solidarisch gezeigt, erklärte der Bundesrat im Bericht. Weiter hielt der Bericht fest,
dass die im Juli 2022 in Lugano durchgeführte Ukraine Recovery Conference den
politischen Prozess für den Wiederaufbau der Ukraine lanciert habe. Ein weiteres
wichtiges Kapitel des Berichts widmete sich den Beziehungen der Schweiz zur EU.
Diesbezüglich verwies der Bundesrat auf die im Februar 2022 festgelegte Stossrichtung
für ein neues Verhandlungspaket mit der EU.
Weitere Themen waren auch das Engagement der Schweiz für einen wirkungsvollen
Multilateralismus und der Einsitz der Schweiz im Sicherheitsrat der UNO für die Periode
2023–2024.
Als Anhang zum aussenpolitischen Bericht publizierte der Bundesrat den Bericht über
die Menschenrechtsdiplomatie der Schweiz für die Jahre 2019–2022. Mit diesem
Bericht erfüllte er das Postulat 20.4334 der APK-NR zum Menschenrechtsdialog mit
China. Der Bundesrat hielt fest, dass sich die Schweiz bemühe, die bilaterale sowie
multilaterale Menschenrechtsdiplomatie mit China aufrechtzuerhalten – der letzte
bilaterale Austausch fand 2018 statt –, obwohl Chinas Bereitschaft,
Menschenrechtsfragen zu diskutieren, in den letzten Jahren abgenommen habe.
Zugleich habe sich die menschenrechtliche Lage in China in vielen Bereichen, etwa in
Bezug auf die Meinungsäusserungsfreiheit oder die Rechte von Minderheiten, stark
verschlechtert. Die Schweiz werde aber trotz der ernüchternden Ergebnisse in
Kohärenz mit der China-Strategie 2021–2024 weiterhin versuchen, den bilateralen
Menschenrechtsdialog wieder aufzunehmen.

Der Nationalrat nahm in der Frühjahrssession 2023 Kenntnis vom Bericht. Christine
Bulliard-Marbach (mitte, FR) und Sibel Arslan (basta, BS) stellten den Bericht vor und
erläuterten, dass dieser in der Kommission von den Fraktionen generell wohlwollend
aufgenommen worden sei. Gemäss Sibel Arslan divergierten die Meinungen zur
Reaktion des Bundesrates auf den Ukraine-Krieg stark: Einige hätten kritisiert, dass der
Bundesrat die EU-Sanktionen gegen Russland erst auf öffentlichen Druck hin
übernommen habe. Anderen wiederum habe der Bundesrat bei der
Sanktionsübernahme zu rasch gehandelt und dadurch rechtsstaatliche Prinzipien
verletzt. Des Weiteren habe auch die Frage der Neutralität zu reden gegeben; diese
Thematik müsse in nächster Zeit vertieft diskutiert werden, lautete gemäss Arslan der
Tenor in der APK-NR. Anschliessend äusserten sich die Fraktionen zu den für sie
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wichtigen Aspekten des aussenpolitischen Berichts. So erläuterte etwa Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) für die Mitte-Fraktion, dass die Schweiz im Bereich der
Aussenpolitik entschieden auf die Einhaltung des Völkerrechts pochen müsse. Für die
SP-Fraktion äusserten Brigitte Crottaz (sp, VD) und Claudia Friedl (sp, SG) ihren Unmut
darüber, dass der Bundesrat lange gezögert habe, die EU-Sanktionen gegenüber
Russland vollumfänglich zu übernehmen. Tiana Moser (glp, ZH) verlangte für die GLP-
Fraktion einen grösseren finanziellen Effort der Schweiz für die Ukraine, insbesondere
angesichts der Tatsache, dass der Bundesrat die Wiederausfuhr von Rüstungsgütern
ablehne. Für die SVP-Fraktion sprach sich Roger Köppel (svp, ZH) eben gerade gegen
eine Ausfuhr von Waffen an die Kriegsparteien aus, da die Aufgabe des Bundesrates
darin bestehe, die Schweiz aus diesem Krieg herauszuhalten. Auch die Grüne Fraktion
sprach sich gegen den Export oder die Wiederausfuhr von Waffen aus; sie unterstütze
jedoch die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, wie Denis de la Reussille (pda,
NE) anmerkte. Zudem forderte der Grünen-Vertreter, dass sich der Bericht zur
Aussenpolitik zukünftig vermehrt der Menschenrechtslage zuwende, und weniger von
ökonomischen Aspekten geprägt sei. Schliesslich monierte Hans-Peter Portmann (fdp,
ZH) im Namen der FDP-Fraktion, dass es der Bundesrat verpasst habe, eine umfassende
Debatte zur Schweizer Neutralität zu führen, weil ein entsprechender Bericht von
Aussenminister Cassis vom Bundesrat zurückgewiesen worden sei.
Im Ständerat wurde der Bericht in der Sommersession 2023 nur kurz von Pirmin
Bischof (mitte, SO) und Aussenminister Cassis vorgestellt und sodann stillschweigend
zur Kenntnis genommen. 16

Beziehungen zur EU

Nach dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und
der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, am 23. April
2021 schien die Lage mehr oder weniger unverändert. Die Verhandlungen zu einem
Rahmenabkommen wurden nicht abgebrochen, angenähert hatte man sich aber auch
nicht und darüber hinaus seien auch keine weiteren Treffen vereinbart worden,
berichtete die NZZ am Folgetag. «Wir haben festgestellt, dass wir in unseren Positionen
weiterhin erhebliche Differenzen haben», fasste Bundespräsident Parmelin die
Ergebnisse des eineinhalbstündigen Gesprächs vor der Presse lapidar zusammen. Der
Chefsprecher der EU-Kommission erklärte im Nachgang des Treffens, dass die Schweiz
die drei umstrittenen Bereiche gänzlich aus dem Abkommen herauslösen wolle, was aus
Sicht der EU «nicht akzeptabel» sei. Dennoch zeigte sich die EU für weitere
Verhandlungen offen und forderte die Schweiz auf, Kompromisse einzugehen.
Bundesrat Parmelin liess verlauten, dass der Gesamtbundesrat die Situation analysieren
werde und dafür auch die zuständigen Parlamentskommissionen, die Kantone und die
Sozialpartner konsultieren wolle. Im Interview mit dem Sonntagsblick meinte Guy
Parmelin, dass eine Verhandlung «immer das Risiko eines Scheiterns» beinhalte, wobei
die Verhandlungen mit der EU aber noch nicht vorbei seien. Er deutete dabei an, dass
der Bundesrat «immer in Alternativen denkt», relativierte aber zugleich, dass eine
Diskussion über Alternativen zum Rahmenabkommen noch verfrüht sei. Die
Stimmbevölkerung solle aber nur dann über das Abkommen entscheiden dürfen, wenn
der Bundesrat von dessen Inhalt überzeugt sei. 
Die Reaktionen der Schweizer Parteien verdeutlichten die Ungewissheit über den
Zustand des Rahmenabkommens. Während die SVP offiziell die Beerdigung des
Rahmenvertrags forderte, begrüsste die FDP die Weiterführung der Gespräche. Jürg
Grossen (glp, BE) kritisierte, dass der Bundesrat Maximalforderungen eingebracht habe,
womit er mutwillig das Scheitern des Abkommens riskiert habe. Economiesuisse und
Swissmem bedauerten die ausbleibenden Fortschritte, wohingegen die Mitte und die SP
bekräftigten, den Vertrag in der vorliegenden Form ablehnen zu wollen. Die
Gewerkschaften zeigten sich weiterhin unerbittlich und hielten daran fest, das
Abkommen zu blockieren, solange der Lohnschutz nicht davon ausgenommen werde.
Ausgerechnet in der SP – die sich lange auf diesen Standpunkt gestellt hatte – regte sich
nach dem Treffen jedoch vereinzelt Widerstand gegen diese Haltung. Eine Gruppe
prominenter Parteimitglieder – darunter Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger und
Nationalrat Molina (sp, ZH) – setzten sich hingegen dafür ein, dass der Lohnschutz zwar
ins Abkommen aufgenommen wird, dort aber garantiert wird. Diesem Vorgehen
diametral entgegen stand SGB-Präsident Maillard, der den EuGH nicht an der Auslegung
der Schweizer Lohnschutzmassnahmen teilhaben lassen wollte. Die APK-NR gab in einer
Stellungnahme bekannt, dass sie den Bundesrat dazu auffordere, erneut
Kompromissvorschläge auszuarbeiten, um die drei offenen Punkte zu lösen –
flankierende Massnahmen, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen – und das
Abkommen zeitnah abzuschliessen. Die APK-SR machte sich hingegen bereits auf ein
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Scheitern des Rahmenabkommens gefasst und nahm einen Antrag an, der vom
Bundesrat ein aussenpolitisches Konzept forderte, in dem dieser aufzeigen solle, wie
die Beziehungen mit der EU im Sinne eines «Modus Vivendi» für die kommenden Jahre
konstruktiv und stabil gestaltet werden könnten. 
Die EU schien nach dem ergebnislosen Spitzentreffen auf Nebenschauplätzen
zusätzlichen Druck auf die Schweiz aufbauen zu wollen. Am 26. April berichtete die NZZ
über Aussagen einer EU-Beamtin, dergemäss die Gespräche über die Teilnahme am
Forschungsprogramm Horizon Europe erst dann beginnen würden, wenn die Schweiz
den zweiten Kohäsionsbeitrag freigegeben habe. Dieser war von der Schweiz blockiert
worden, nachdem die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz entzogen hatte. Wegen der
fehlenden Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe wurde zudem Anfang Mai der
Aufnahmeantrag der SBB für ein paneuropäisches Bahnprojekt sistiert und der Tages-
Anzeiger vermutete auch hinter der Aufhebung der Exportkontrolle für Corona-
Impfstoffe der EU für Liechtenstein eine Ungleichbehandlung gegenüber der Schweiz. 
Für Aufsehen sorgte wenige Tage nach dem Treffen in Brüssel die Veröffentlichung des
Schweizer Verhandlungsmandats, welches gegen den Willen des Bundesrats an die
Medien gelangt war. Die NZZ stellte fest, dass die Schweiz in den drei strittigen Punkten
zwar weitreichende Eingeständnisse gefordert habe, diese jedoch nicht so weit gingen,
wie es die EU dargestellt hatte. So habe die Schweiz zwar den expliziten Ausschluss
gewisser Aspekte, aber keinen vollständigen Ausschluss der Unionsbürgerrichtlinie
gefordert. Als Knackpunkt erwies sich offensichtlich vor allem das «Recht auf
Daueraufenthalt», da das EJPD Fürsorgeabhängigkeit und erschwerte
Ausschaffungsbedingungen befürchtete. 
In der Zwischenzeit blieb auch das Parlament nicht untätig. Die FDP-Fraktion sowie
Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker verschiedener Parteien verlangten vom
Bundesrat eine Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im Falle eines Scheiterns des
Rahmenabkommens. Hervorgehoben wurden in der Interpellation (Ip. 21.3516) vor allem
die auslaufenden Marktzugangsabkommen sowie die Nachteile bei Forschungs- und
Bildungsprogrammen. Auch die APK-NR wurde aktiv und forderte vom Bundesrat die
Herausgabe eines als geheim deklarierten Dokuments, welches die negativen Folgen
eines Scheiterns im Detail darstellte. Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte, BL) liess
verlauten, dass der Inhalt dieser Studie zentral für die Meinungsbildung sei, und ihr
Ratskollege Nussbaumer (sp, BL) befand es für «unsäglich», wie der Bundesrat in
diesem Dossier die «Rechte des Parlaments beschnitten» habe. 
Während die Meinungsbildung der Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker noch im
Gange war, verlangten die Kantone vom Bundesrat die Fortführung der Verhandlungen.
Auch aufseiten der EU fand sich weiterhin Unterstützung für das Rahmenabkommen.
Am 11. Mai trafen sich die Europa-Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten und ermutigten
die Kommission dazu, die Verhandlungen mit der Schweiz nicht abzubrechen, sondern
eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Weiterhin blieb jedoch unklar, welche
Form eine derartige Lösung annehmen könnte, da beide Seiten keine weiteren
Kompromisse einzugehen bereit waren. Die NZZ und der Tages-Anzeiger zeigten sich
am 14. Mai in ihrer Berichterstattung etwas überrascht davon, dass
Verteidigungsministerin Amherd dem Gesamtbundesrat einen «Plan B» vorgelegt habe.
In einer Phase, in der viele Politiker das Abkommen bereits für tot erklärt hätten, setzte
sich Amherd für ein Entgegenkommen der Schweiz ein. Ihr Vorschlag sah vor, dass die
Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie übernähme und im Gegenzug eine Schutzklausel
eingeführt würde, mithilfe derer man die neuen Regeln in den ersten Jahren
widerrufen könne, falls gewisse Grenzwerte überschritten würden. Damit wolle Amherd
den Ergebnissen einer ersten bundesrätlichen Aussprache entgegenwirken, bei der
eine Mehrheit der Ratsmitglieder zum Abbruch der Verhandlungen tendiert habe, wie
der Tages-Anzeiger berichtete. Amherds Vorschlag fand Zuspruch bei der APK-NR, die
wenige Tage darauf den Bundesrat zur Anpassung des Verhandlungsmandats
aufforderte, um doch noch einen Kompromiss zu ermöglichen. Zudem machte sie wie
zuvor schon ihre Schwesterkommission deutlich, dass der Verhandlungsabbruch ohne
Konzept für die Weiterführung der bilateralen Verträge keine Möglichkeit darstelle.
Schliesslich manifestierte sich auch in der Zivilbevölkerung Widerstand gegen das
drohende Verhandlungsende. Eine «Allianz von Europafreunden», wie der Tages-
Anzeiger sie bezeichnete, erarbeitete einen Initiativtext, um das Rahmenabkommen
notfalls vor das Stimmvolk zu bringen. Diese Allianz setzte sich auf unterschiedlichen
Interessensgruppen zusammen, darunter die Operation Libero, das Komitee
«Progresuisse», aber auch die Alt-Bundesräte Arnold Koller (cvp) und Doris Leuthard
(cvp). 17
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In der Sommersession 2021 kam die Motion Rieder (mitte, VS) über die gesetzliche
Grundlage zur Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Parlament,
Volk und Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens in den Nationalrat. Die
APK-NR hatte sich im Vorfeld der Session mit der Motion befasst und deren Annahme
beantragt. Die Kommissionsmehrheit befand gemäss Kommissionssprecherin
Schneider-Schneiter (mitte, BL), dass das Motionsanliegen wichtig sei und zudem die
gleichen Ziele verfolge wie eine im November 2020 eingesetzte Subkommission der
APK-NR. Eine SVP-Minderheit Büchel (svp, SG) setzte sich hingegen für die Ablehnung
der Motion ein, da der Rahmenvertrag gescheitert war und demnach auch keine
Mitspracherechte bei dessen Umsetzung diskutiert werden müssten. Für die
Kommissionsmehrheit stellte das keinen Hinderungsgrund dar, da derartige
Fragestellungen auch im Hinblick auf zukünftige Abkommen mit der EU geklärt werden
sollten, wie Nicolas Walder (gp, GE) ausführte. Aussenminister Cassis empfahl dem
Ständerat hingegen, die obsolet gewordene Motion abzulehnen. Der Widerstand der
SVP- und FDP-Fraktionen reichte aber nicht aus, um die Motion zum Scheitern zu
bringen. Stattdessen nahm die grosse Kammer diese mit 109 zu 76 Stimmen (bei 1
Enthaltung an). 18

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Wie im Ständerat einige Wochen zuvor, wurde in der Herbstsession 2021 auch im
Nationalrat ein Ordnungsantrag zur Anpassung der Bundesbeschlüsse über den
zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten eingereicht. Der
Antragsteller Christian Wasserfallen (fdp, BE) verlangte, die Behandlung des Geschäfts
vorzuziehen und dieses – wie der Ständerat – bereits in der Herbstsession zu
behandeln. Er argumentierte, dass die APK-NR das Geschäft bereits vorberaten und
eindringlich studiert habe, weshalb es reif für die Beratung während der Herbstsession
sei. Das Parlament müsse endlich aktiv werden, um Chancen für den Schweizer
Bildungs- und Wirtschaftsstandort zu öffnen. Kommissionsmitglied Schneider-
Schneiter (mitte, BL) war hingegen der Ansicht, die bevorstehende Annahme des
Beschlusses durch den Ständerat sei bereits «ein deutliches Zeichen in Richtung
Brüssel». Für sie würde die vorgezogene Behandlung keinen Mehrwert schaffen,
«sondern lediglich Frustration und kontraproduktive Effekte» nach sich ziehen. Sie
kritisierte zudem den Bundesrat für die lange Wartezeit zwischen dem Abbruch der
Verhandlungen über das InstA und der Publikation der Botschaft zur Freigabe der
Kohäsionsmilliarde. Nationalratspräsident Aebi (svp, BE) kündigte vor der Abstimmung
an, im Falle einer Annahme würde der Nationalrat die Vorlage am Abend des vorletzten
Sessionstags nach dem Ständerat beraten. Eine knappe Mehrheit des Nationalrats nahm
den Ordnungsantrag mit 93 zu 88 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Gegen den Antrag
stimmte die SVP-Fraktion sowie Mitglieder der Mitte- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2021
AMANDO AMMANN

Etwa anderthalb Stunden diskutierte der Nationalrat in der Herbstsession 2021 über die
Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags an die EU. Die APK-NR empfehle, den
Vorschlag des Bundesrats anzunehmen und mit dem Entscheid einem «konstruktiven
Ansatz in der Europapolitik Raum zu geben», teilte Kommissionssprecher Nussbaumer
(sp, BL) zu Beginn der Debatte mit. Die Kommission wolle den Bundesbeschluss zur
Freigabe der Kohäsionsmilliarde jedoch dahingehend ergänzen, dass Verpflichtungen
auf Grundlage des Kohäsionskredits erst eingegangen würden, nachdem der Bundesrat
die Finanzierungsbotschaft zur Schweizer Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt hat. Um
diesen Prozess zu beschleunigen, hatte die APK-NR Anfang September 2021 eine
entsprechende Kommissionsmotion eingereicht. 
Obwohl sich alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP für die Annahme des
Bundesbeschlusses aussprachen, benötigten die Mitglieder des Nationalrats in der
Folge viel Sitzfleisch, bis sie eine Entscheidung treffen konnten. So wehrte sich die SVP-
Fraktion vehement gegen das Anliegen der Kommissionsmehrheit, wobei ihre Mitglieder
zahlreiche Fragen an die Rednerinnern und Redner stellten und dem Rat mehrere
Minderheitsanträge vorlegten. Thomas Aeschi (svp, ZG) etwa wollte von
Kommissionssprecher Nussbaumer wissen, weshalb die APK-NR trotz weiterer
Diskriminierungen die Freigabe unterstütze. Er beklagte die fehlende Assoziierung an
Horizon Europe und an Erasmus plus sowie die Probleme im gesamten Strombereich
und beim Mutual Recognition Agreement (MRA). Nussbaumer erklärte die Entscheidung
der Kommission damit, dass man mit dem Entscheid ein neues Kapitel in den
bilateralen Beziehungen aufschlagen könne. Zwei Minderheitsanträge von Roger Köppel
(svp, ZH) verlangten, nicht auf das Geschäft einzutreten respektive keine
Verpflichtungen auf Grundlage des Rahmenkredits einzugehen, bis die Schweiz an
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Horizon Europe assoziiert sei oder die Börsenäquivalenz wiederhergestellt worden sei.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) wollte die Vorlage an den Bundesrat rücküberweisen
und ihn beauftragen, die Kohäsionsmilliarde für die Sanierung der AHV zu verwenden.
Franz Grüter (svp, LU) schlug mit seinem Einzelantrag vor, den Beschluss dem
fakultativen Referendum zu unterstellen. 
Überdies legten die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen deren Position
ausführlich dar. So warf etwa Sibel Arslan (basta, NR) für die Grüne Fraktion sowohl der
Schweiz wie auch der EU vor, Fehler gemacht zu haben, sah den finalen Fehltritt aber
auf Schweizer Seite, und zwar im Abbruch der Verhandlungen über das
Rahmenabkommen. Die Freigabe der Kohäsionsmilliarde erachtete sie als einen Schritt
zur Normalisierung und als Erfüllung eines längst gemachten Versprechens. Da die
Motion der APK-NR zur Finanzierungsbotschaft von Erasmus plus bereits angenommen
worden war, forderte sie in einem Minderheitsantrag die Streichung der
entsprechenden Bedingung. Ähnlich tönte es auch von SP-Sprecher Molina (sp, ZH), der
das Ende der Verhandlungen ebenfalls als «verantwortungslos» kritisierte. Auch aus
Sicht der GLP sei der Verhandlungsabbruch ein «grosser Fehler» gewesen, meinte
Roland Fischer (glp, LU). Die Schweiz profitiere enorm vom europäischen Binnenmarkt
und zahle im Verhältnis zu Norwegen sehr wenig für den Zugang. Die FDP setze sich für
die Freigabe des Kohäsionsbeitrags ein, um die Negativspirale im Verhältnis zur EU zu
durchbrechen, erklärte Christa Markwalder (fdp, BE). Auch sie sprach das überaus
günstige Kosten-Nutzen-Verhältnis an, dass die Schweiz im Hinblick auf die
Verflechtung mit dem Binnenmarkt aufweise. Eine Verringerung der wirtschaftlichen
und sozialen Ungleichheiten wirke sich über die europaweiten Bildungs-, Forschungs-
und Kulturkooperationen auch positiv auf die Schweiz aus. Mitte-Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) hob die Bedeutung der Kohäsionszahlung für
das Vorankommen im Horizon-Dossier hervor. Die Nichtassoziierung der Schweiz sei
zwar diskriminierend und die Verknüpfung mit der Kohäsionsmilliarde «unschön», doch
rechtlich gesehen stehe die EU nicht in der Pflicht, Abkommen mit der Schweiz zu
aktualisieren. Auch die Mitte-Fraktion unterstütze die Freigabe des Beitrags sowie den
Minderheitsantrag Arslan, gab sie bekannt. Nationalrat Grüter vertrat schliesslich die
Ansicht, dass die Schweiz der EU nichts schulde, da die EU massiv von der Schweiz als
Handels- und Wirtschaftspartnerin profitiere. Er bemängelte zudem, dass der
Bundesbeschluss der Schweizer Bevölkerung nicht zur Abstimmung vorgelegt worden
war. 
Der im Rat anwesende Aussenminister Cassis drängte die grosse Kammer zur Freigabe
der Zahlung, weil man nur so eine positive Verhandlungsdynamik schaffen und
Fortschritt in anderen Dossiers erzielen könne. Für die plötzliche Kehrtwende trotz
andauernder Diskriminierung der EU im Rahmen der aberkannten Börsenäquivalenz
habe der Bundesrat zwei Gründe, erklärte Cassis: Einerseits hätten die
Schutzmassnahmen für die Schweizer Börseninfrastruktur die Situation entspannt,
andererseits sei die Rechtsgrundlage für den zweiten Kohäsionsbeitrag auf Ende 2024
befristet. Den Einzelantrag von Franz Grüter empfahl er zur Ablehnung, da
Finanzgeschäfte gemäss Parlamentsgesetz in Form von einfachen Bundesbeschlüssen
erlassen würden – so etwa auch 2019, als das Parlament die Rahmenkredite der zweiten
Kohäsionszahlung genehmigt hatte. 
Die grosse Kammer lehnte in der Folge sämtliche Minderheitsanträge der SVP ab, strich
aber gemäss der Forderung von Sibel Arslan die Verknüpfung mit der
Finanzierungsbotschaft für Erasmus plus. Spätabends wurde der Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 131 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen der SVP-
Fraktion und einiger Fraktionsmitglieder der Mitte angenommen. 20

In der Sommersession 2022 beriet der Nationalrat über die Motion Minder (parteilos,
SH), die die Erarbeitung einer Strategie für eine nachhaltige Zusammenarbeit Schweiz-
EU verlangte. Die APK-NR sei zum Schluss gekommen, dass nach dem Abbruch der
Verhandlungen über das Rahmenabkommen eine klare mittel- und langfristige Strategie
nötig sei, erklärte deren Sprecherin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL). Die
Schweiz müsse eine «möglichst weitgehende Beteiligung am EU-Binnenmarkt
verbunden mit Kooperationen in ausgewählten Interessenbereichen» unter Bewahrung
ihrer politischen Eigenständigkeit anstreben. Für diese Art der Zusammenarbeit habe
sich der bilaterale Weg bewährt und solle fortgesetzt werden, empfahl Schneider-
Schneiter. Nicolas Walder (gp, GE), ebenfalls Kommissionssprecher, zeigte sich erfreut,
dass sich auch Mitglieder der SVP-Fraktion Sorgen über eine fehlende Strategie des
Bundesrats gegenüber der EU machten. Walder kritisierte den sektoralen Ansatz, den
der Bundesrat präsentiert hatte, der eher der Verzögerung weiterer Verhandlungen zu
dienen scheine. Die vorliegende Motion gehe auf mehrere Postulate zurück, die vom
Bundesrat allesamt einen Europabericht gefordert hatten, welcher aber noch immer
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nicht vorliege. Die Kommission habe aufgrund der noch immer fehlenden Strategie
daher ohne Gegenstimme den Vorstoss unterstützt und fordere den grossen Rat auf,
dies ebenfalls zu tun. 
Aussenminister Cassis wandte sich beschwichtigend an den Nationalrat und beteuerte,
dass der Bundesrat mit der Erarbeitung des genannten Berichts beschäftigt sei. Er
verwies zudem darauf, dass der Bundesrat die Eckwerte, innerhalb derer er die
Beziehungen zur EU gestalten wolle, bereits im Februar 2022 definiert habe. Dennoch
beantragte er die Annahme der Motion. Da keine anderslautenden Anträge vorlagen,
wurde der Vorstoss stillschweigend angenommen. 21

Anfang Mai 2023 überraschte der Bundesrat die breite Öffentlichkeit mit der
Ernennung der bisherigen Staatssekretärin Livia Leu zur neuen Schweizer
Botschafterin in Berlin. Sie werde ihre Aufgaben als Staatssekretärin bis Ende August
weiterführen und im Herbst 2023 ihre neue Funktion antreten, so der Bundesrat in
seiner Medienmitteilung. Damit stand auch ihr Abgang als Chefunterhändlerin für ein
neues Rahmenabkommen mit der EU fest. Leu hatte eine Doppelfunktion als Leiterin
des 2021 neu organisierten EDA und als Chefunterhändlerin für die Verhandlungen mit
der EU inne. Als solche war Leu anfänglich für die Nachverhandlungen des
Institutionellen Abkommens mit der EU verantwortlich und nach deren Scheitern im Mai
2021 für die Erarbeitung der Stossrichtung eines neuen Verhandlungspakets. Seither
habe sie auf Basis dieser Grundlage die Sondierungsgespräche im Hinblick auf ein
neues Verhandlungsmandat geführt, welche nun so weit fortgeschritten seien, dass bis
Ende Juni über die Eckwerte eines solchen Mandats entschieden werden könne,
erläuterte der Bundesrat weiter. 
Er versicherte in seiner Medienmitteilung zudem, dass die Gespräche mit der EU durch
diesen Wechsel nicht beeinträchtigt würden. In einem kurzen Point de Presse gab
Botschafterin Leu zu verstehen, dass es ihre persönliche Entscheidung gewesen sei,
noch einmal ins Ausland zu gehen und sie nicht zu diesem Schritt gedrängt worden sei.
Sie schätzte ihre Mission als teilweise abgeschlossen und den Moment der Bekanntgabe
als «gut gewählt» ein, da der Abschluss der exploratorischen Gespräche bevorstehe. 

Leus Abgang sorgte in den Medien und bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern
gleichermassen für Kritik, wie auch für Hoffnung. Sowohl Befürworter wie Gegner einer
engeren Anbindung an die EU bedauerten jedoch den Rücktritt Leus. SP-Nationalrat
Eric Nussbaumer (sp, BL) nannte die Demission Leus ein «Debakel für das
Verhandlungsdossier mit der EU» und «24 heures» verglich die Schweizer EU-Politik
mit einem Vaudeville (einem komödienhaften Theater). Tania Moser (glp, ZH)
bezeichnete die Entwicklung als «entmutigend», da sich dadurch die Verhandlungen
mit der EU eher verlangsamen würden. Pro-Schweiz-Geschäftsführer Werner
Gartenmann schätzte Leu als kompetente, solide Verhandlerin, die die Interessen der
Schweiz verteidigt habe, wie er gegenüber «Le Temps» verriet. Auch der Zeitpunkt der
Bekanntgabe wurde hinterfragt. Nationalrat Laurent Wehrli (fdp, VD) sah zwar ein, dass
ein Rücktritt vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen vorzuziehen sei, der Rücktritt
als solcher sei jedoch ein Verlust, da Leu die Verantwortlichen in Brüssel bestens
kenne. Ständerätin Isabelle Chassot (mitte, FR) hätte es begrüsst, dass Leu erst nach
Verabschiedung des Verhandlungsmandats öffentlich zurückgetreten wäre, teilte sie
«La Liberté» mit. Auch für die EU war die Nachricht von Leus Abschied nicht unbedingt
eine positive Überraschung, hatte doch EU-Kommissar Maros Šefčovič noch im März
angekündigt, bis Sommer 2024 ein neues Abkommen aushandeln zu wollen. Ein
Sprecher der EU-Kommission liess jedoch verlauten, dass dieser Zeitplan trotz der
veränderten Umstände weiterverfolgt werde. 
Franz Grüter (svp, LU) – Präsident der APK-NR – bezeichneten den Zeitpunkt des
Rücktrittes gegenüber dem Tages-Anzeiger hingegen als gut gewählt und Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) sah im personellen Wechsel im Hinblick auf die
Verhandlungen mit der EU sogar eine Chance. FDP-Ständerat Damian Müller (fdp, LU)
lobte Leu für ihre geleistete Arbeit, und gab sich überzeugt, dass das Europadossier
durch ihren Rücktritt keinen Schaden nehmen werde. 

In den Printmedien brachen kurz darauf Spekulationen über die mögliche Nachfolge
von Leu als Unterhändlerin aus, wobei drei Namen im Fokus standen. «La Liberté»
brachte Rita Adam ins Spiel, die als Chefin der Schweizer Mission bei der EU bereits alle
Personen in Brüssel kenne. Der Tages-Anzeiger nannte als weiteren Kandidaten
Alexandre Fasel, der als Botschafter in London den Brexit mitverfolgt hatte und
unterdessen als Sonderberater für Wissenschaftsdiplomatie in Genf amtete, und
Monika Schmutz Kirgöz, die Schweizer Botschafterin in Italien, Malta und San Marino. 22
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Sowohl der Stände- als auch der Nationalrat nahmen in der Herbstsession 2023 vom
bundesrätlichen Bericht «Lagebeurteilung Beziehungen Schweiz-EU», den der
Bundesrat in Reaktion auf zahlreiche politische Vorstösse nach dem
Verhandlungsabbruch mit der EU erarbeitet hatte, Kenntnis.

Im Nationalrat stellten die Kommissionssprecherinnen Crottaz (sp, VD) und Moser (glp,
ZH) den Bericht vor. Der Bundesrat analysiere darin vier zukünftige Handlungsoptionen
in Form einer reinen Freihandelslösung, dem EWR- oder dem EU-Beitritt sowie der
Fortsetzung des bilateralen Weges, erklärten sie. Er sei dabei zum Schluss gekommen,
dass der bilaterale Weg nach wie vor die beste Option sei, die Beziehungen mit der EU
stabil zu gestalten.
Anschliessend nahmen die Fraktionen den Bericht zum Anlass, um ihre eigene Vision
der zukünftigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU zu skizzieren. Während
Roland Fischer (glp, LU) für die GLP-Fraktion und Nicolas Walder (gp, GE) für die Grünen
den EWR- oder gar den EU-Beitritt als sinnvollste Lösung respektive zweckmässigen
Plan B bezeichneten, stiess das bundesrätliche Votum für die Weiterentwicklung des
bilateralen Weges bei der Mitte-Fraktion auf Wohlwollen: Elisabeth Schneider-
Schneiter (mitte, BL) betonte, dass die Mitte den Paketansatz des Bundesrates, bei
welchem institutionelle Fragen in jedem einzelnen Abkommen geregelt würden,
unterstütze. Für die SP-Vertreterin Claudia Friedl (sp, SG) wiederum stand der Aspekt
der Dringlichkeit im Vordergrund: Der bilaterale Weg müsse rasch ausgebaut und
stabilisiert werden. «Ohne eine institutionelle Lösung mit der EU werden keine
bestehenden Marktabkommen mehr aufdatiert und keine neuen Marktabkommen
abgeschlossen werden können», betonte sie. Darunter litten viele Branchen sowie auch
der Forschungsplatz Schweiz. Für Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) von der
FDP.Liberalen-Fraktion waren noch viele Fragen zum weiteren Vorgehen ungeklärt. Er
stellte dem Bundesrat daher beispielsweise die Frage, ob derzeit parallel zur
Aktualisierung der Bilateralen I und II auch neue Abkommen verhandelt werden
könnten. Im Namen der SVP-Fraktion verlangte Roger Köppel (svp, ZH) schliesslich vom
Bundesrat, dass die Schweiz weiterhin unabhängig bleibe und sich nicht der
«europäischen Fremdherrschaft» unterwerfe.

Im Ständerat stellte Pirmin Bischof (mitte, SO) seitens der APK-SR den Bericht
detailliert vor. Für die Kommission stehe ebenfalls der bilaterale Weg im Fokus. Alles
andere sei derzeit nicht realistisch und habe negative Auswirkungen entweder auf den
Wohlstand oder die Unabhängigkeit der Schweiz. Benedikt Würth (mitte, SG) erläuterte,
dass die Kommission den Bundesrat anlässlich der Konsultation um Ergänzungen im
Bericht zur  Streitbeilegung mit der EU gebeten habe. Dem sei der Bundesrat
nachgekommen. Offen blieb für Würth jedoch die Frage, was der Paketansatz des
Bundesrates genau beinhalte, also konkret, ob die Schweiz beispielsweise einzeln Ja
oder Nein zu einem Stromabkommen sagen könnte. Die kleine Kammer ging ebenfalls
kurz auf die Motion 22.3891 des Nationalrates ein, welche einen einfachen
Bundesbeschluss zum vorliegenden Bericht erwirken wollte. Der Ständerat lehnte
dieses Ansinnen ab. Carlo Sommaruga (sp, GE) schlug im Gegenzug vor, dass die Räte
eine gemeinsame politische Erklärung abgeben, um den Bundesrat auf seinem
europapolitischen Weg zu unterstützen. Ein solches Vorgehen sei sinnvoller als die
Annahme einer Motion, deren Umsetzung sehr viel Zeit in Anspruch nehmen werde.
Während Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) anschliessend die Dringlichkeit
neuer Verhandlungen betonte, da insbesondere der Forschungs- und
Wirtschaftsstandort Schweiz unter der jetzigen Situation leide, zeigte sich Thomas Hefti
(fdp, GL) pessimistisch in Bezug auf das zukünftige Verhältnis Schweiz-EU, wobei er
befürchtete, dass die Schweiz zur Erzielung einer Lösung mit der EU ihre zentralen
Werte aufs Spiel setzen könnte. 23
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

Anfang Februar 2021 legte der Bundesrat den Räten seine Botschaft zum UNO-
Migrationspakt vor und beantragte zugleich die Abschreibung dreier inhaltlich
identischer Motionen (Mo. 18.4093; Mo. 18.4103; Mo. 18.4106), welche den Bundesrat
damit beauftragt hatten, dem Parlament den Antrag auf Zustimmung zum
Migrationspakt in Form eines Bundesbeschlusses zu unterbreiten. Der Bundesrat hatte
beschlossen, dies in Form eines einfachen Bundesbeschlusses zu tun, da es sich beim
Migrationspakt nicht um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt und dieser somit nicht
dem fakultativen Referendum untersteht. Der Migrationspakt, ein Soft-Law-Instrument,
war im Dezember 2018 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet worden und
will durch gemeinsam getragene Prinzipien und Zielsetzungen die weltweite Migration
künftig sicherer machen und geordneter steuern. Laut Botschaft entsprechen die
Grundsätze des Pakts – Partnerschaft und internationale Zusammenarbeit bei
gleichzeitig souveräner nationalstaatlicher Migrationssteuerung – der Ausrichtung der
Schweizer Migrationspolitik und stünden auch in Einklang mit der Aussenpolitischen
Strategie 2020-2023 sowie der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019. Der
Bundesrat legte in der Botschaft dar, dass die 23 Ziele des Migrationspakts
grundsätzlich mit der Schweizer Rechtsordnung und Praxis kompatibel seien und nur
punktuell Abweichungen bestünden. Da diese aber ausschliesslich freiwillige
Umsetzungsinstrumente beträfen, entständen mit der Zustimmung zum Migrationspakt
weder ein innenpolitischer Handlungszwang noch finanzielle Verpflichtungen. Aus Sicht
des Bundesrats entsprächen Ziele wie die Bekämpfung von Menschenhandel, Rückkehr
und Reintegration oder auch sichere Grenzen den Interessen der Schweiz und seien
zudem für die Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele von Bedeutung. Die Schweiz sei
angesichts der volatilen Migrationslage auf internationale Zusammenarbeit angewiesen.
Die Botschaft legte dar, dass sich viele migrationspolitische Herausforderungen der
Schweiz auf inadäquate Systeme und fehlende Kapazitäten auf Seiten der
Herkunftsländer zurückführen liessen. Daher sei auch die Stärkung der Migrationspolitik
anderer Länder für die Schweiz von grossem Interesse. Ein Verzicht auf Zustimmung
hätte für die Schweiz langfristig negative Folgen, befürchtete der Bundesrat.
Insbesondere die bilateralen Beziehungen mit Ländern wie Nigeria, Tunesien oder
Marokko, welche den Migrationspakt als Referenzpunkt für ihre eigene Migrationspolitik
verwenden werden, könnten sich dadurch verschlechtern. Auch auf multilateraler
Ebene würde ein Verzicht die Schweiz benachteiligen, da sie ihre Interessen in
multilateralen Gremien schlechter vertreten könnte und die Rolle des internationalen
Genfs geschwächt würde. Der Bundesrat gab zu bedenken, dass die Schweiz in diesem
Fall auch keine Möglichkeit hätte, einzelne Themen weiterzuentwickeln, die im UNO-
Migrationspakt nur ungenügend ausgeführt wurden. 
Bereits vor Beginn der parlamentarischen Beratungen kündigte sich allen voran bei den
bürgerlichen Parteien Widerstand gegen das internationale Übereinkommen an. In der
NZZ äusserte sich Nationalrat Kurt Fluri (fdp, SO) besorgt über die politische
Verbindlichkeit des Pakts und befürchtete, dass dieser die Migration insgesamt fördere.
Auch die SVP kritisierte das Abkommen und bezeichnete dieses als «realitätsfremde
internationale Vereinbarung», die schädlich sei für die Schweiz. Die Partei zweifelte
auch an der Unverbindlichkeit des Soft-Law-Instruments. Die Erfahrung zeige, dass aus
derartigen Vereinbarungen Rechtsansprüche abgeleitet würden, gab die SVP zu
bedenken. Laut Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) zeige die Diskussion über den
Migrationspakt vor allem, dass Handlungsbedarf in Bezug auf den Umgang mit Soft Law
bestehe. Gemäss geltendem Recht besässen die Räte nämlich gar keine Kompetenz, um
über den Beitritt zum Migrationspakt zu entscheiden, so die Mitte-Nationalrätin.
Nationalrat Sommaruga (sp, GE) – ein Befürworter des Migrationspakts – zeigte sich
damit unzufrieden, dass der Bundesrat die Unterzeichnung des Vertrags von der
Zustimmung des Parlaments abhängig macht. Er warf Bundesrat Cassis daher vor, dass
dieser es verpasst habe, dem Bundesrat die Unterzeichnung aufzuzwingen. Die Schweiz
riskiere bei einer Ablehnung durch das Parlament den Unmut der anderen Staaten. 24
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Anfang Februar 2021 kündigte das EDA eine mehrtägige Afrikareise von Bundesrat
Cassis an, die Algerien, Mali, Senegal und Gambia umfasste. Die Reise stand im
Zusammenhang mit zwei Regionalstrategien der Aussenpolitischen Strategie des
Bundesrats, jener für den Mittleren Osten und Nordafrika (MENA) und jener für
Subsahara-Afrika. Die Pflege der bilateralen Beziehungen begann mit einem zweitägigen
Aufenthalt in Algier, in dessen Rahmen die regionsübergreifenden Herausforderungen –
Frieden, Sicherheit, Migration und Menschenrechte – der aussenpolitischen Strategie
besprochen wurden. Weitere Themen waren die Covid-19-Pandemie und der Beitrag
von Schweizer Unternehmen bei den Reformen im Spitalsektor. Vom 9. bis am 11.
Februar hielt sich die Delegation, zu der auch Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte,
BL) und Nationalrat Walder (gp, GE) gehörten, in Mali auf. Aussenminister Cassis
betonte bei den offiziellen Gesprächen, dass sich die Schweiz für die Entwicklung und
die Förderung des Friedens in der Sahelzone einsetze und dass Stabilität und Sicherheit
in Mali Schwerpunkte der neuen Subsahara-Afrika-Strategie seien. Auch der
Militärputsch im August 2020 und die Notwendigkeit eines friedlichen Übergangs zu
einer neuen Regierung wurden diskutiert. Diesbezüglich bot Cassis Unterstützung bei
der Förderung des Dialogs an. Des Weiteren besuchte der EDA-Vorsteher das Schweizer
Kontingent der Mission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA), den personell
bedeutendsten Einsatz von Schweizer Armee- und Polizeikräften für die UNO. Nach
ihrem Aufenthalt in Mali reiste die Delegation in den Senegal, wo die Prioritäten der
Subsahara-Afrika-Strategie – Wohlstand und Nachhaltigkeit – und das Schweizer
Engagement in den Bereichen Berufsbildung und Digitalisierung im Zentrum der
Gespräche standen. Gegenüber den senegalesischen Regierungsmitgliedern würdigte
Bundesrat Cassis das wirtschaftliche Potenzial des Landes, erinnerte aber auch an
ökologische Herausforderungen. In diesem Kontext unterzeichneten die beiden Länder
ein Memorandum of Understanding zur Bekämpfung des Klimawandels sowie ein
Abkommen zur Verbesserung der Effizienz und der Wettbewerbsfähigkeit der
Luftverkehrsdienste zwischen den Ländern. Am Rande des Besuchs im Senegal
besuchte Bundesrat Cassis auch ein Projekt für digitale Bildung, das von der ETH
Lausanne umgesetzt und von der DEZA unterstützt wurde. Zum Abschluss der
Afrikareise besuchte Cassis, als erster Bundesrat überhaupt, Gambia, wo er sich mit
Regierungsvertretenden über Menschenrechte und Projekte zur Friedensförderung
austauschte. 25

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.02.2021
AMANDO AMMANN

Der Bundesrat verabschiedete im März 2021 erstmals eine offizielle Schweizerische
China-Strategie, welche konkrete Ziele und Massnahmen der Schweizer China-Politik
für die Jahre 2021-2024 beinhaltete. In seiner Medienmitteilung begründete der
Bundesrat die Relevanz der Strategie mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen,
insbesondere der Konkurrenz zwischen den Grossmächten USA und China, die nicht im
Interesse der Schweiz sei. Als Sitz internationaler Organisationen sehe sich die Schweiz
vielmehr als Brückenbauerin, um chinesische und westliche Vorstellungen zum
allseitigen Nutzen zu verbinden, gemeinsame Standards zu erhalten und diese
weiterzuentwickeln, führte der Bundesrat in der Strategie aus. Darüber hinaus verwies
er aber auch auf grundlegende Wertedifferenzen zwischen der Schweiz und deren
drittgrösstem Handelspartner, welche eine «kohärente Politik gegenüber China»
unumgänglich mache. Die Strategie, die im Rahmen eines interdepartementalen
Prozesses erarbeitet wurde, leitete ihre inhaltlichen Schwerpunkte – Frieden und
Sicherheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit, Digitalisierung – aus der übergeordneten
Aussenpolitischen Strategie 2020-2023 ab.
In Bezug auf Frieden und Sicherheit stehen laut Medienmitteilung die globale und
regionale Sicherheit, der Multilateralismus, die innere Sicherheit der Schweiz – zu
denken ist dabei etwa an Industriespionage gegen Schweizer Unternehmen und
politische Spionage der tibetanischen Diaspora – und die Menschenrechte im
Vordergrund. Vor allem die Gewährleistung individueller Grundrechte sollen ein
essentieller Bestandteil der gemeinsamen Beziehungen sein. Aus diesem Grund zeigte
sich der Bundesrat bereit, den seit 2019 sistierten Menschenrechtsdialog mit China
auch im Zeitraum 2021-2024 weiterzuführen. Werte- und Systemdifferenzen seien
auch bei der Digitalisierung ein Problem, da sich die Schweiz für einen ungeteilten
digitalen Raum unter Achtung der völkerrechtlichen Grundsätze einsetze. Dabei bilde
die Strategie Digitalaussenpolitik 2021-2024 die Grundlage für den Austausch und
Umgang mit China. China und chinesische Firmen seien aktive Mitglieder von in Genf
ansässigen internationalen Organisationen und Multistakeholder-Prozessen, welche
sich mit Themen wie dem digitalen Handel oder Cyberspace auseinandersetzen. Daher
sei das internationale Genf gut positioniert, um an der Bewältigung von
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Herausforderungen der Digitalisierung mitzuwirken. 
Beim thematischen Schwerpunkt Wohlstand verwies der Bundesrat in der Strategie
hauptsächlich auf das Ziel eines diskriminierungsfreien, marktbasierten und gegenseitig
vorteilhaften Zugangs für Waren, Dienstleistungen und Investitionen. Man strebe daher
die Modernisierung des Freihandelsabkommens aus dem Jahr 2013 an und analysiere
die Bedeutung des Investitionsabkommens zwischen der EU und China. Bei diesem
Bereich besteht die Strategie nachdrücklich darauf, dass China seiner Verantwortung in
multilateralen Gremien wie der WTO, IWF, Weltbank, OECD nachkommen müsse.
Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiere die Schweiz bei chinesischen
Infrastrukturprojekten auf Klima und Umwelt, Gesundheit, einen nachhaltigen
Finanzsektor und die Entwicklungszusammenarbeit, wobei die Agenda 2030 der UNO
als Referenzrahmen diene. China stünden beträchtliche Handlungsmöglichkeiten zur
Beeinflussung der globalen Nachhaltigkeit zur Verfügung, weshalb die Schweiz unter
anderem in Bezug auf das Klimaübereinkommen von Paris eine gewisse
Erwartungshaltung China gegenüber vertrete.  
Der Bundesrat beschloss zur Verfolgung dieser Ziele drei Handlungsgrundsätze, welche
die bilateralen Beziehungen prägen sollen. Erstens verfolge die Schweiz eine
eigenständige China-Politik, wobei eine Zusammenarbeit in allen Bereichen, in denen
schweizerische Interessen bestehen, angestrebt werde. Man vertrete dabei
«selbstbewusst die Grundwerte der Schweiz, wie sie in der Verfassung stehen».
Zweitens setze sich der Bundesrat für die Einbindung Chinas in die liberale
internationale Ordnung und in die Bewältigung globaler Herausforderungen ein. Wo ein
Mehrwert resultiert, stimme sich die Schweiz verstärkt mit gleichgesinnten Parteien ab.
Drittens verfolge der Bundesrat einen ausgewogenen, kohärenten und koordinierten
Ansatz gegenüber China, wobei der Austausch zwischen Parlament, Kantonen,
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Privatsektor gefördert werden soll. 
Den letzten Grundsatz bezeichnete der Bundesrat als «Whole-of-Switzerland»-Ansatz.
Um die Umsetzung der Strategie optimal auszugestalten, sind unter anderem die
Förderung von China-Kompetenzen in- und ausserhalb der Bundesverwaltung, die
Schaffung neuer Koordinationsgremien in der Verwaltung und ein
Informationsaustausch mit Akteuren ausserhalb der Verwaltung vorgesehen. Ein neu
geschaffener interdepartementaler Koordinationsausschuss soll den Informations- und
Erfahrungsaustausch zwischen allen mit China befassten Bundesstellen verbessern.
Nebst dieser verwaltungsinternen Koordinationsinstrumenten verfügt die «offizielle
Schweiz» gemäss Bericht über beinahe dreissig bilaterale Dialoge mit China, die von
verschiedenen Ämtern der Verwaltung geführt werden. Dazu kommen die
diplomatischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Vertretungen in China selbst.
Auch im multilateralen Kontext interagiert die Schweiz mit China und kann so einen
Dialog führen. Zusätzlich helfe auch der Austausch mit gleichgesinnten Drittstaaten
über China, die Schweizer China-Kompetenzen zu stärken, führte der Bericht aus. 

Die Reaktionen auf die mit mehreren Monaten Verspätung veröffentlichte Strategie
fielen in den Medien gemischt aus. Die Aargauer Zeitung zeigte sich angesichts der
schwierigen Beziehungen zu China in der jüngeren Vergangenheit – der
Menschenrechtsdialog war 2019 ausgesetzt worden – positiv überrascht davon, wie
offen Bundesrat Cassis Reizthemen wie die Menschenrechte und die Unterdrückung
von Minderheiten ansprach. Sie sprach aber auch den «China-Spagat» der Schweiz an,
der einer Gratwanderung zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechten
gleichkomme. Die WOZ erklärte sich die «devote Haltung des Bundesrats» mit der
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Schweiz und zeigte sich enttäuscht darüber, dass in
China aktive Schweizer Firmen nicht stärker für Menschenrechtsverletzungen in China
zur Verantwortung gezogen werden sollen. Le Temps nannte die Strategie «vorsichtig»
und Nationalrat Laurent Wehrli (fdp, VD) beschrieb die Strategie der Zeitung gegenüber
als «sehr schweizerisch, sehr pragmatisch», wobei er dies für positiv erachtete, denn
«um etwas sagen zu können, müsse man den Dialog aufrecht erhalten». Auch  Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) zeigte sich in den Medien zufrieden mit der Strategie,
weil sie mit der veralteten Annahme aufräume, dass der Umgang mit China vornehmlich
wirtschaftlich-politisch und nur das Aussendepartement dafür zuständig sei. Kritischer
äusserten sich Fabian Molina (sp, ZH) und die Grünen zum Strategiepapier des
Bundesrats. Molina befürwortete zwar die einheitliche China-Strategie und die Kritik an
der Menschenrechtslage in China, war aber enttäuscht darüber, dass der Bundesrat
keine Antworten zum konkreten Umgang mit Menschenrechtsverletzungen gab. Die
Grünen lehnten die Strategie gar als Ganzes ab, da der Bundesrat die
Wirtschaftsinteressen über die Menschenrechte stelle. 
Wenige Tage nach Publikation der Strategie äusserte sich auch der chinesische
Botschafter in der Schweiz, Wang Shihting, dezidiert in einer virtuellen
Medienkonferenz dazu. Er bezeichnete die Vorwürfe westlicher Länder in Bezug auf die
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Lage in der mehrheitlich von Uiguren bewohnten Region Xinjiang als «rein boshafte
politische Spekulationen» und wehrte sich auch gegen die in der Strategie geäusserten
Vorwürfe, dass China Industriespionage betreibe. Im Gegenzug äusserte er sich aber
optimistisch hinsichtlich einer Überarbeitung des chinesisch-schweizerischen
Freihandelsabkommens und versprach, dass China bereit sei dabei Kompromisse
einzugehen. 26

In der Frühjahrssession 2022 wurde das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich
über die Mobilität von Dienstleistungserbringenden im Nationalrat beraten. APK-NR-
Sprecherin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) erklärte, dass die
Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte im Dezember 2020 der vorläufigen
Anwendung des Abkommens zugestimmt hätten. Dieses werde seit Anfang 2021
umgesetzt und garantiere trotz der fehlenden Personenfreizügigkeit einen möglichst
weitgehenden gegenseitigen Marktzugang für Dienstleistungserbringende unter
Einhaltung der flankierenden Massnahmen. Schneider-Schneiter bemängelte im Namen
ihrer Kommission, dass das derzeitige Abkommen nur Personen mit Qualifikationen auf
universitärem Niveau abdecke und damit die Schweizer Berufsbildung unzureichend
berücksichtige. Sie merkte aber zufrieden an, dass der Bundesrat versprochen habe,
diesbezüglich weitere Verhandlungen führen zu wollen. Der anwesende Bundesrat
Parmelin teilte der grossen Kammer mit, dass sich das Vereinigte Königreich dazu bereit
erklärt habe, die Anerkennung von Berufsbildungsabschlüssen zu prüfen. Diplome der
höheren Fachschulen würden zudem bereits anerkannt. Die Konsultation der
Sozialpartner und Kantone habe überdies eine einstimmige Befürwortung des
Abkommens ergeben, insbesondere weil dessen Befristung eine Bestandsaufnahme vor
einer allfälligen Verlängerung erlaube. Der Nationalrat nahm das Abkommen einstimmig
an.
Auch in den Schlussabstimmungen ergaben sich in beiden Räten einstimmige
Resultate, die zur Annahme des Entwurfs führten. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

Im April 2022 reiste Bundespräsident Cassis für einen Staatsbesuch nach Japan. Die
Reise führte Cassis nach Tokio, Osaka und Kyoto, begleitet wurde er von einer
Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation bestehend aus Staatssekretärin Ineichen-
Fleisch des SECO, Staatssekretärin Hirayama des SBFI sowie Nationalrätin Schneider-
Schneiter (mitte, BL) und Ständerat Burkart (fdp, AG) als Vertretende der
parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Japan. Dementsprechend stand der
Besuch im Zeichen der Wirtschaft und der Wissenschaft. 
Zu Beginn der Reise traf sich Cassis am 18. April in Tokio jedoch mit dem japanischen
Premierminister Kishida und Aussenminister Hayashi, um über den Krieg in der Ukraine
und die daraus erwachsenden sicherheitspolitischen Herausforderungen für Europa
und Asien zu sprechen. Da sowohl Japan wie auch die Schweiz Kandidaten für eine
Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat sind, betonte der Bundespräsident die geteilten
Werte der beiden Länder, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus und
eine regelbasierte globale Ordnung. Tags darauf führte EDA-Vorsteher Cassis
Gespräche mit Takayuki Kobayashi, dem Minister für wirtschaftliche Sicherheit, und
Karen Makishima, Japans Digitalisierungsministerin, um die bilateralen Beziehungen in
diesen Bereichen zu vertiefen. Zudem wurde ein MoU für gemeinsame
Forschungsprojekte zwischen der Japanischen Gesellschaft für die
Wissenschaftsförderung und dem SNF unterzeichnet. In Osaka tauschte sich die
Schweizer Delegation nicht nur mit den Organisatoren der Weltausstellung 2025 aus,
sondern besuchte auch eine Feier zum Baubeginn des neuen Schweizer Konsulats, das
auch als Swissnex-Standort dienen wird. Swissnex – das globale Schweizer Netzwerk für
Bildung, Forschung und Innovation – werde damit um einen weiteren Hauptstandort
ergänzt, erklärte das EDA in seiner Medienmitteilung. Den Abschluss des Reise bildete
ein Besuch der Universität Kyoto, an welcher der Bundespräsident eine Rede über die
Verbindung von Wissenschaft und Diplomatie hielt. 28

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.04.2022
AMANDO AMMANN

Am 20. Oktober 2022 reiste Bundespräsident Cassis in die Ukraine, um sich mit
Präsident Selenskyj zu treffen. Die Reise war aufgrund von Sicherheitsbedenken im
Geheimen organisiert worden, trotzdem berichtete der Blick bereits vor Cassis Ankunft
über den Besuch. Das EDA zeigte sich in der Folge äusserst verärgert über diese
Indiskretion. Dadurch sei die Sicherheit der Delegation gefährdet worden, so ein
Sprecher des Departements. Begleitet wurde der Aussenminister von Nationalrätin
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) und Ständerat Matthias Zopfi (gp, GL). Es war der
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zweite Besuch einer hochrangigen Schweizer Delegation seit dem Kriegsausbruch,
nachdem Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) im April des gleichen Jahres nach
Kiew gereist war. Für Aussenminister Cassis war es bereits die zweite Amtsreise in die
Ukraine, eine erste hatte er 2021 vorgenommen. Am Treffen nahmen auch der
ukrainische Premierminister Denys Schmyhal und Aussenminister Dmytro Kuleba teil.
Die Gespräche fokussierten auf die aktuelle Kriegssituation, die humanitären
Bedürfnisse der Ukraine sowie die Vorbereitungsarbeiten für den Wiederaufbau- und
Entwicklungsplan des Landes. Im Rahmen der Ukraine Recovery Conference, die im Juli
2022 in Lugano stattgefunden hatte, hatte die Schweiz an der Erarbeitung des
Wiederaufbauplans mitgewirkt. Cassis tauschte sich mit seinem ukrainischen Pendant
Schmyhal über die Umsetzung der an der Konferenz angestossenen Massnahmen aus.
Gegenüber den Medien unterstrich der Bundespräsident die Solidarität der Schweiz mit
der ukrainischen Bevölkerung und kritisierte Russlands Verletzung der territorialen
Integrität der Ukraine. Im Rahmen des Treffens unterzeichneten die beiden Parteien ein
MoU zur digitalen Transformation und zwei Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit in
den Bereichen «vermisste Personen» und «Forensik». 
In der Schweiz wurde die Amtsreise von Cassis insgesamt positiv aufgenommen. APK-
NR-Präsident Franz Grüter (svp, LU) erachtete den Besuch als ein gutes Zeichen, stellte
aber die Frage in den Raum, «was er damit erreichen will». Ein Schutzmachtmandat der
Schweiz zwischen der Ukraine und Russland hätte der SVP-Aussenpolitiker begrüsst, für
Gespräche über den Wiederaufbau des Landes sei es aber noch zu früh, wie er CH
Media mitteilte. Mitte-Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte, BL) fand es hingegen
wichtig, dass Cassis ein Follow-up der Ukraine-Konferenz durchgeführt habe. 

Im Anschluss an den Staatsbesuch in der Ukraine reiste Cassis weiter nach Moldawien,
um in Chișinău mit Präsidentin Maia Sandu über die Konsequenzen des Kriegs auf ihr
Land und dessen humanitäre Lage zu sprechen. 29

Entwicklungspolitik

Der Bundesrat beantragte im März 2021 die Abschreibung  der Motion Schneider-
Schneiter (mitte, BL) für eine Reform der Entwicklungszusammenarbeit, da die von
den Räten angenommenen Forderungen in die Botschaft zur IZA-Strategie 2021-2024
aufgenommen worden seien. In der Sommersession 2021 wurde die Motion von beiden
Räten abgeschrieben. 30

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

In einer Motion forderte Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) im März 2021 eine
Entwicklungszusammenarbeit mit Zukunft durch nachhaltige Elektrifizierung. Die
Elektrifizierung sei eine zentrale Rahmenbedingung für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung eines Landes, weshalb sich der Bundesrat im Rahmen der bilateralen und
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit für die nachhaltige Elektrifizierung in den
Schwerpunktländern der Strategie der IZA einsetzen solle. Schneider-Schneiter wollte
damit vermeiden, dass afrikanische Staaten in den kommenden Jahren in «die
Sackgasse einer CO2-intensiven Energiezukunft» gerieten. Sie schlug dem Bundesrat
daher vier potenzielle Handlungsfelder vor, in welchen dieser aktiv werden könnte: die
fossilfreie Elektrifizierung sollte ins Zentrum der IZA rücken; die bilaterale und
multilaterale Entwicklungsarbeit sollte von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren
Energien umgeleitet werden; es sollte eine enge Kooperation mit dem Schweizer
Privatsektor im Bereich der nachhaltigen Technologien angestrebt werden; fossilfreie
Elektrifizierung sollte in jedem politischen Dialog mit Partner-Regierungen enthalten
sein. In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass sich die Schweiz gemäss der
2015 verabschiedeten Agenda 2030, der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 und
der Strategie der IZA bereits für eine nachhaltige Energieversorgung einsetze. Von der
Schweiz unterstützte multilaterale Gremien und verschiedene Initiativen und
Programme wie der grüne Klimafonds oder die AfDB setzten sich für die umfassende
Förderung von erneuerbaren Energiesystemen und Energiezugängen ein. Die
Zusammenarbeit mit dem Privatsektor sei gerade im Energiebereich ein Schwerpunkt
der IZA-Strategie. Reformen im Energiebereich seien zudem Teil des politischen Dialogs
mit zahlreichen afrikanischen Partnerländern. Tatsächlich sei der politische Wille für
nachhaltige Strategien meistens eine Voraussetzung für diese Partnerschaften. Da die
IZA-Strategie 2021-2024 die nachhaltige Elektrifizierung also bereits abdecke und die
Prioritäten der IZA-Strategie 2025-2028 noch nicht festgelegt werden könnten,
beantragte die Exekutive die Ablehnung der Motion. 
Der Nationalrat kam dieser Aufforderung in der Frühjahrssession 2022 nach und lehnte
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den Vorstoss mit 99 zu 83 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Die SP-Fraktion stimmte
mehrheitlich gegen die Motion, während die Grünen, die Mitte und die Grünliberalen
sie fast geschlossen annahmen. 31

In der Frühjahrssession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Motion von Carlo
Sommaruga (sp, GE), die eine Stärkung des Privatsektors in den Schwerpunktländern
der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz verlangte. Eine Minderheit der
vorberatenden APK-NR, angeführt von Andreas Aebi (svp, BE), beantragte die Ablehnung
der Motion. Kommissionssprecherin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) setzte
sich im Namen der Mehrheit für die Annahme des Vorstosses ein und verlangte, dass
die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze mittels Förderung des lokalen
Privatsektors ein Schwerpunkt in der IZA 2025-2028 werden solle. Sie argumentierte,
dass dadurch im Sinne der Nachhaltigkeitsziele ein Systemwechsel vor Ort initiiert
werden könnte. Die Motion stehe zudem im Einklang mit dem Programm zur
Weiterentwicklung der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Kommissionskollege Laurent
Wehrli (fdp, VD) ergänzte, dass die Stärkung des Privatsektors zu weiteren thematischen
Schwerpunkten der IZA beitrage, namentlich der Bekämpfung des Klimawandels und der
nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. 
Minderheitensprecher Andreas Aebi teilte zwar das Anliegen der Motion, befand sie
aber für überflüssig, da die Einbindung des Privatsektors laut DEZA bereits Tatsache sei.
Die Motion verursache somit nur unnötige Kosten ohne wirklichen Mehrwert. Bundesrat
Ignazio Cassis befürwortete im Namen des Bundesrates die Annahme der Motion und
versprach, die bisher in diesem Bereich gemachten Erfahrungen in die Prioritäten der
kommenden IZA-Strategie einfliessen zu lassen. Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 116 zu 61 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich an. Die Gegenstimmen stammten
mehrheitlich von Mitgliedern der SVP, wobei sich diesen auch einige Vertreter und
Vertreterinnen der FDP und der Mitte anschlossen. 32

MOTION
DATUM: 09.03.2023
AMANDO AMMANN

Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) reichte im März 2022 eine
Motion ein, mit der sie das Thema Gesundheit als neuen Schwerpunkt der
internationalen Zusammenarbeit festlegen wollte. Gesundheit solle als
Schwerpunktthema in die Botschaft zur Strategie der IZA 2025–2028 aufgenommen
werden, damit die Schweiz einen Beitrag zur Stärkung der weltweiten
Gesundheitssysteme leisten könne. Das wirke sich langfristig positiv auf die
Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz aus, da man die Nachfrage nach
Gesundheitsdienstleistungen und Medizinalgütern anrege, argumentierte die
Motionärin. Ausserdem könnten neu auftretende Krankheiten früher erkannt werden
und dadurch künftige Pandemien verhindert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, da eine gute Grundversorgung im
Gesundheitsbereich seiner Meinung nach bereits zu den Zielen der IZA gehöre. Die IZA-
Strategie 2021–2024 habe es der Schweiz erlaubt, einen Beitrag zur globalen
Bewältigung der Covid-19-Krise zu leisten, da sie über sektorübergreifende Ansätze
verfüge, die sich nicht nur auf das Gesundheitswesen beschränken. Das Thema
Gesundheit werde auch in der IZA-Strategie 2025–2028 von grosser Bedeutung sein,
weshalb sowohl die Gesundheitsaussenpolitik als auch der Bericht des Bundesrates in
Erfüllung eines Postulats der APK-NR (Po. 20.3469) berücksichtigt werden. 

In der Sommersession 2022 bekämpfte SVP-Nationalrat Yves Nidegger (svp, GE) die
Motion, weshalb sie erst in der Frühjahrssession 2023 im grossen Rat diskutiert wurde.
Dort warf Nideggger seiner Ratskollegin vor, die Motion vor allem im Interesse der
Pharmaindustrie eingereicht zu haben, und warnte vor einem Imageschaden für die
Schweiz, sollte die Gesundheit zur strategischen Priorität gemacht werden. Bundesrat
Cassis warb für die Annahme der Motion, da die DEZA in den vergangenen Jahren nicht
nur rund 10 Prozent ihrer Mittel für Gesundheitsprojekte ausgegeben habe, sondern
darüber hinaus auch diverse Gesundheitsorganisationen wie die WHO oder Unaids
unterstütze. Der Nationalrat nahm die Motion mit 136 zu 53 Stimmen an, wobei die
Gegenstimmen von der SVP-Fraktion stammten. 33
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DATUM: 14.03.2023
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Die Motion «Gesundheit als neuer Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit»
von Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) wurde in der Herbstsession 2023 im
Ständerat behandelt. Im Namen der APK-SR, welche die Motion einstimmig zur
Annahme empfahl, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU), dass eine
qualitativ hochstehende und faire Gesundheitsversorgung einen Schwerpunkt der
internationalen Zusammenarbeit bilden solle. Die Motion wurde anschliessend
stillschweigend angenommen. 34

MOTION
DATUM: 28.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Aussenwirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2021 beriet der Nationalrat über den Bericht zur
Aussenwirtschaftspolitik 2020 und den Bericht über zolltarifliche Massnahmen 2020.
Die APK-NR hatte empfohlen, von den beiden Berichte Kenntnis zu nehmen und die
drei Bundesbeschlüsse anzunehmen, mit denen die Genehmigung der Änderung der
Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein, die Änderungsbeschlüsse der Pan-Europa-
Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln und die Genehmigung zolltarifarischer
Massnahmen geplant waren. Kommissionssprecher Roland Fischer (glp, LU) hob vor
allem die im Bericht beschriebenen verhältnismässig geringen negativen Effekte der
Covid-Pandemie auf die Schweizer Wirtschaft hervor. Dies sei vor allem den
umfangreichen Unterstützungsprogrammen von Bund und Kantonen zuzuschreiben. Er
betonte aber auch, wie wichtig der diskriminierungsfreie, entwicklungsfähige Zugang zu
ausländischen Märkten für die Schweiz sei. Die Kommission monierte freilich, dass dem
Rahmenabkommen mit der EU im Bericht angesichts der grossen Bedeutung einer
Unterzeichnung beziehungsweise Nichtunterzeichnung zu wenig Aufmerksamkeit
gewidmet worden sei. Dennoch beantragte die Kommission einstimmig, von den beiden
Berichten Kenntnis zu nehmen. 
Fabian Molina (sp, ZH) bemängelte im Namen der SP, dass die Schweiz Themen wie
Nachhaltigkeit im Handel aber auch Umweltstandards und den Schutz von
Menschenrechten vernachlässige. Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte,
BL) drängte vor allem auf die Erhaltung der bilateralen Beziehungen mit der EU und
vermisste eine umfassende Strategie gegenüber China in Bezug auf den Balanceakt
zwischen Wirtschaftsbeziehungen und Menschenrechten. Auch die Fraktionen der FDP
und der GLP schlossen sich dem Ruf nach einer stabilen bilateralen Vertragsbasis mit
der EU an. Trotz dieser Kritik nahm der Nationalrat Kenntnis von den beiden Berichten
und nahm die drei Bundesbeschlüsse einstimmig an. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2021
AMANDO AMMANN

Die APK-NR hatte der Standesinitiative zum Referendum über das
Freihandelsabkommen mit dem Mercosur im Januar 2021 mehrheitlich keine Folge
gegeben. Eine Minderheit Crottaz (sp, VD) hatte sich jedoch für eine Annahme
eingesetzt. Der Kommissionsbericht hielt fest, dass die Referendumsmöglichkeit bei
Freihandelsabkommen richtig und wichtig sei, wie die Diskussion um das
Freihandelsabkommen mit Indonesien gezeigt habe. Gemäss der neuen Praxis in Bezug
auf Standardabkommen unterstehen Freihandelsabkommen aber sowieso bereits dem
fakultativen Referendum, weshalb die Kommissionsmehrheit das Anliegen der
Standesinitiative als erfüllt betrachtete. 
In der Sommersession 2021 empfahl Kommissionssprecherin Schneider-Schneiter
(mitte, BL) dem Nationalrat bei der Vorprüfung folglich die Ablehnung der Genfer
Standesinitiative sowie der Initiative des Kantons Jura (Kt. Iv. 19.302), welche die
Ausklammerung von Agrarprodukten aus dem Freihandelsabkommen mit dem Mercosur
forderte. Die Minderheitsführerin Brigitte Crottaz bezweifelte, dass das geplante
Mercosur-Freihandelsabkommen die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 einhalte
und kritisierte auch, dass es insbesondere in Brasilien vermehrt zu
Menschenrechtsverletzungen im Agrarbereich käme. Die Abstimmung zum
Freihandelsabkommen mit Indonesien habe aufgezeigt, dass grundlegende Wirtschafts-
und Umweltpolitikentscheide von grossem Interesse für die Schweizer Bevölkerung
seien. Crottaz zeigte sich erfreut, dass Freihandelsabkommen gemäss Bundesrat
bereits dem fakultativen Referendum unterstehen, womit das Anliegen der
Standesinitiative schon fast erfüllt sei. Sie verlangte dennoch die Annahme der
Initiative, weil der genaue Text des Abkommens noch nicht bekannt war und das
Parlament daher in der Sommersession 2021 keine Stellung dazu beziehen konnte. 
Der Nationalrat schien das Anliegen der Initiative jedoch als erfüllt anzusehen und
stimmte mit 110 zu 67 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) gegen ein Folgegeben. 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.06.2021
AMANDO AMMANN
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Nur zwei Tage nach deren Behandlung im Ständerat kamen der Bericht zur
Aussenwirtschaftspolitik 2021, der Bundesbeschluss zur Änderung des
Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich sowie der Bundesbeschluss über
die Genehmigung über zolltarifarische Massnahmen im Jahr 2021 in der
Frühjahrssession 2022 in den Nationalrat. Claudia Friedl (sp, SG) beantragte dem Rat
im Namen der APK-NR die Annahme der beiden Bundesbeschlüsse sowie die
Kenntnisnahme des Berichts. Eine starke Kommissionsminderheit Nussbaumer (sp, BL)
– unterstützt von der SP-Fraktion – verlangte die Rückweisung von Kapitel 4 des
Berichts zu den Wirtschaftsbeziehungen mit der EU an den Bundesrat, damit dieser den
Bericht bis zur Sommersession 2022 um einen Umsetzungs- und Verhandlungsplan für
die Zukunftsfähigkeit des bilateralen Wegs ergänzt. Nationalrat Nussbaumer bedauerte,
dass der Bundesrat den bilateralen Weg mit dem Abbruch der Verhandlungen über ein
Rahmenabkommen blockiert habe. Er mahnte, dass man durch die Kenntnisnahme des
Berichts die «Strategielosigkeit des Bundesrates» abnicken würde. Unterstützung
erhielt Nussbaumer von der Fraktion der Grünen: Christine Badertscher (gp, BE)
erklärte, dass ein zusätzlicher Bericht mit möglichen Lösungswegen sinnvoll sei. Zudem
kritisierte sie, dass der Bundesrat wie schon im Aussenwirtschaftsbericht keine
Zielkonflikte erwähnt habe – beispielsweise zwischen der Stärkung von Handel und der
nachhaltigen Entwicklung – und dass die Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit
generell zu wenig präsent seien. Auch die GLP-Fraktion erachtete das umstrittene
Kapitel 4 des Berichts als unbefriedigend, weshalb sie die Minderheit unterstützen
wollte. 

Die Mehrheit der Kommission wollte jedoch von dieser Rückweisung absehen, da sich
der Bundesrat sowieso dazu verpflichtet habe, den bilateralen Weg fortzuführen und
weiterzuentwickeln, wie Kommissionssprecherin Friedl erklärte. Zwar bedauerte es die
Mitte-Fraktion gemäss Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL), dass der Bericht
wenig Informationen zu den Wirtschaftsbeziehungen mit der EU enthielt, dennoch
wollte sie die Minderheit nicht unterstützen. Auch Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) – und
mit ihm die FDP-Fraktion – störten sich am EU-Kapitel des Berichts, weil der Bundesrat
darin verlangte, dass schweizerisches Recht als gleichwertig zum EU-Recht anerkannt
werden soll. Man könne von der EU nicht verlangen, die Schweiz nicht zu diskriminieren,
während die Schweiz die EU beispielsweise beim Entsendegesetz seit Jahren
diskriminiere. Trotz aller Kritik unterstützte aber auch die FDP-Fraktion den
Rückweisungsantrag nicht. Zudem liess Portmann auch an der aktualisierten Version
der Aussenwirtschaftsstrategie des Bundesrats, die im Bericht Erwähnung fand, kein
gutes Haar. Diese sei «so ungenügend, wie nur etwas ungenügend sein kann»,
insbesondere weil sich die Strategie nicht zur Beziehung mit der EU äussere. 
Aktiv gegen den Rückweisungsantrag wehrten sich hingegen Roland Rino Büchel (svp,
SG) und mit ihm die gesamte SVP-Fraktion. 
Der Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag schliesslich mit 101 zu 76 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab und nahm den Bericht, der ansonsten unbestritten war, zur Kenntnis.
Die beiden Bundesbeschlüsse zum Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich
und über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen wurden einstimmig
angenommen. 

In den Schlussabstimmungen stimmten beide Räte dem Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderung des Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich
einstimmig zu. Keine Schlussabstimmungen bedurfte es zum Bundesbeschluss über die
Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen, da es sich hierbei um einen einfachen
Bundesbeschluss handelt. 37

BERICHT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

Die APK-NR begann im Juni 2021 mit der Vorberatung der Änderung des
Embargogesetzes. Der Bundesrat beantragte mit der Gesetzesänderung, das Verbot der
Einfuhr von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen und Munition sowie weiterer Güter für
militärische Zwecke aus Russland und der Ukraine aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus
schlug er eine gesetzliche Grundlage vor, um in vergleichbaren Fällen nicht auf Basis
der Bundesverfassung Entscheide fällen zu müssen. Die Kommission beschloss, sich
mittels Anhörungen vertieft mit der Sanktionspolitik der Schweiz auseinanderzusetzen
und die Beratung des Entwurfs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In einer
weiteren Sitzung im August 2021 entschied sie sich, die neusten Erwägungen der
bundesrätlichen Koordinationsgruppe Sanktionspolitik abzuwarten, um den
bundesrätlichen Entwurf dann gemeinsam mit der themenverwandten
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH; Pa.Iv. 19.501) zu behandeln. Erst im Mai
2022 stimmte die APK-NR der Revision des Embargogesetzes mit 19 zu 6 Stimmen zu.
Eine Mehrheit sah darin die Möglichkeit einer kohärenten und ganzheitlichen Schweizer

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Sanktionspolitik, während eine Minderheit eine Verletzung des Neutralitätsgebots und
eine Bedrohung für die Glaubwürdigkeit der Schweiz befürchtete. 

In der Sommersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft, das für
allerlei Diskussionen sorgte. APK-NR-Sprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) verwies auf
die lange Vorberatung in der Kommission, die dem sich wandelnden Kontext geschuldet
gewesen sei. Der Kriegsausbruch im Februar 2022 habe die Beratungsweise des
Geschäfts verändert und neue Fragen hinsichtlich der Kompatibilität mit der Neutralität
und einer eigenständigen Sicherheitspolitik aufgeworfen. In Abweichung zur Vorlage
des Bundesrats und der Erweiterung, die der Ständerat geschaffen hatte, schlug die
Kommission ihrem Rat daher einen weiteren Absatz vor. Durch diesen sollte der
Bundesrat ermächtigt werden, eigenständig Sanktionen gegen Personen oder Entitäten
erlassen zu können, die schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der
Menschenrechte oder ähnliche Verbrechen angeordnet oder begangen haben. Der
Bundesrat hatte ursprünglich nur vorgeschlagen, Sanktionen auch auf Staaten
ausweiten zu können, die bisher nicht von den Zwangsmassnahmen betroffen gewesen
sind, sofern die Interessen der Schweiz dies erforderten. Der Ständerat hatte diesen
Geltungsradius in der Folge auf «Personen oder Entitäten» ausgeweitet, wovon die
APK-NR mit ihrem neuen Absatz zum autonomen Sanktionserlass deutlich abwich und
stattdessen das Anliegen der oben erwähnten parlamentarischen Initiative Molina (Pa.Iv.
19.501) aufnahm. 
Zahlreiche Ratsmitglieder nutzten die Eintretensdebatte, um allgemeine Überlegungen
zur Schweizer Neutralität anzustellen. Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) meinte,
dass die Möglichkeit zu eigenständigen Sanktionen die Handlungsfähigkeit des Landes
erhöhe, und sah darin keinen Widerspruch zur Neutralität. Die Schweiz könne als
vernetztes Land nicht zuschauen, denn auch ein neutraler Staat müsse Partei ergreifen,
wenn die Demokratie und ihre Grundwerte bedroht würden. Diesen Standpunkt vertrat
auch Sibel Arslan (basta, BS) im Namen der Grünen. Die grüne Fraktion sähe «keine
Missachtung des Neutralitätsgebotes», wenn es dem Bundesrat frei stehe, Sanktionen
Dritter auf Akteure seiner Wahl auszuweiten. Stattdessen erlaube die Vorlage eine
kohärente und ganzheitliche Sanktionspolitik unter «Wahrung einer Neutralität, die
Unrechtmässigkeit nicht duldet». Und auch FDP-Fraktionssprecherin Petra Gössi (fdp,
LU) plädierte für Eintreten, da das Neutralitätskonzept des Bundes von 1993 eine
Sanktionsteilnahme erlaube. Sie forderte, dass die Schweiz als neutrales Land eine
Interessenabwägung machen müsse, statt eine Maximepolitik zu betreiben. Kritisch
gegenüber dem Bundesrat zeigte sich Nationalrat Molina, der den ursprünglichen
Entwurf der Revision als «Minireförmli» bezeichnete, die der gegenwärtigen Lage nicht
gerecht werde. Tiana Angelina Moser (glp, ZH) vertrat die Meinung, dass die Revision
eigentlich der Einhaltung und Sicherstellung der Neutralität diene, denn die
eigenständige Anpassung eines Sanktionsregimes sei unter Umständen im
Landesinteresse, insbesondere in Fällen, in denen die Neutralität ansonsten verletzt
würde. Die SVP-Fraktion, allen voran Roger Köppel (svp, ZH), forderte hingegen eine
Rückbesinnung auf die bewaffnete und umfassende Neutralität der Schweiz.
Wirtschaftssanktionen seien mit dieser Neutralität nicht vereinbar, stattdessen schade
man im Endeffekt allen Parteien, da Russland die Schweiz auch nicht mehr als
Vermittlerin akzeptiere.  
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, überhaupt nicht auf die Änderung des
Embargogesetzes einzutreten. Laut Nidegger sind Sanktionen nur dann zu
rechtfertigen, wenn sie zur Einhaltung des Völkerrechts beitragen, so wie in Artikel 1 des
Embargogesetzes festgehalten. Er argumentierte, dass die vorgeschlagenen Änderungen
der Kommission zur Folge hätten, dass Sanktionen auf Staaten ausgeweitet werden
könnten, die das Völkerrecht gar nicht verletzt hätten. Denn da die Schweiz sowieso die
Sanktionen der UNO und ihrer wichtigsten Handelspartner (also der EU) übernehme, sei
es aus seiner Sicht unmöglich, dass zusätzliche von der Schweiz sanktionierte Staaten
überhaupt gegen das Völkerrecht verstossen würden. Dadurch würde man also
unschuldige Staaten bestrafen, weshalb die Vorschläge der APK-NR gegen Artikel 1 des
Embargogesetzes verstiessen. Die grosse Kammer beschloss jedoch mit 131 zu 51
Stimmen, gegen den Widerstand der SVP, auf das Geschäft einzutreten. 

In der Detailberatung musste sich der Nationalrat mit mehreren Minderheitsanträgen
auseinandersetzen. Zwei davon stammten von Yves Nidegger, der die Bewahrung der
Neutralität als gewichtigsten Faktor beim Erlass von Sanktionen festlegen lassen wollte.
Darüber hinaus beantragte er auch die Streichung des von der APK-NR vorgeschlagenen
Absatzes, mit dem der Bundesrat die Kompetenz zum eigenständigen Sanktionserlass
erhalten hätte, sowie in einem Einzelantrag die Streichung des vom Bundesrat
eingebrachten Artikels zur Ausweitung von Sanktionen. Zwei weitere Minderheiten
Portmann (fdp, ZH) richteten sich ebenfalls gegen den neu vorgeschlagenen Artikel der
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APK-NR. Portmann wollte den Erlasstext insofern präzisieren, dass eine Ausweitung von
Sanktionen nur möglich sein sollte, wenn die Schweiz unmittelbar bedroht ist oder
mutmassliche Völkerrechtsvergehen vorliegen. Des Weiteren verlangte er, dass der
Bundesrat den zuständigen Parlamentskommissionen im Falle einer
Sanktionsausweitung einen Analysebericht zur Kompatibilität seiner Entscheidungen
mit der schweizerischen Neutralität vorlegen müsse. Nationalrat Portmann warnte
davor, das Embargogesetz drastisch zu ändern, bevor nicht eine ausführliche Debatte
über die Neutralitätsfrage geführt worden ist. Schliesslich sei die Neutralität für die
Schweizer Bevölkerung ein parteiübergreifender Grundwert, den man nicht ohne
darüber zu sprechen «in den Kübel werfen» sollte. Eine letzte Minderheit Fischer (glp,
LU) forderte schliesslich die Streichung eines vom Ständerat eingefügten Artikels,
wonach Schweizer Unternehmen bei der Umsetzung von Sanktionen im internationalen
Vergleich nicht benachteiligt werden dürfen. Diese Minderheit Fischer deckte sich mit
der Forderung von Bundesrat Parmelin, der bereits im Ständerat vergeblich gegen
diesen Artikel angekämpft hatte. Der WBF-Vorsteher sprach sich zudem gegen den
Vorschlag der Kommission aus, dem Bundesrat die Kompetenz eigenständiger
Sanktionserlasse zu verleihen, da dies eine radikale Änderung der Schweizer
Sanktionspolitik bedeuten würde. Er lehnte sämtliche Minderheiten ab und empfahl die
Annahme des bundesrätlichen Originalentwurfs. 
In der Folge lehnte der Nationalrat sämtliche Minderheitsanträge ab. Den
Minderheitsanträgen von Yves Nidegger stimmte jeweils nur die SVP-Fraktion zu, einzig
beim Antrag zur Streichung der eigenständigen Sanktionserlasse erhielt die SVP
Unterstützung durch die FDP, blieb mit 107 zu 82 Stimmen aber dennoch erfolglos.
Auch der Minderheitsantrag Fischer wurde abgelehnt – jedoch mit umgekehrter
Rollenverteilung – entgegen dem Willen der SP, der Grünliberalen und der Grünen. Die
zwei Minderheiten Portmann wurden zwar von der SVP unterstützt, dies reichte jedoch
gegen die geschlossene Ablehnung der Ratslinken und der Mitte nicht aus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Vorschlag seiner
aussenpolitischen Kommission mit 136 zu 53 Stimmen an und schuf damit eine
Differenz zum Ständerat, der sich somit ein zweites Mal mit dem Entwurf befassen
musste. 38

Da der Ständerat den vom Nationalrat geforderten Artikel zum Erlass autonomer
Sanktionen abgelehnt hatte, musste sich der Nationalrat in der Herbstsession 2022 im
Rahmen der Differenzbereinigung ein zweites Mal mit der Änderung des
Embargogesetzes auseinandersetzen. Zur Debatte stand weiterhin ebenjener fragliche
Artikel, mit dem der Bundesrat ermächtigt werden sollte, eigenständig Personen und
Entitäten, die an schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder
der Menschenrechte beteiligt sind, zu sanktionieren. Eine knappe Mehrheit der APK-NR
empfahl der grossen Kammer, dem Beschluss des Ständerats zuzustimmen, während
eine Minderheit Molina (sp, ZH) weiterhin an besagtem Artikel festhalten wollte. Fabian
Molina warf dem Ständerat vor, die Schweizer Neutralität mit Teilnahmslosigkeit und
«völliger Indifferenz» gleichzustellen und forderte den Nationalrat dazu auf, die
Diskussion über eigenständige, personenbezogene Sanktionen weiterzuführen. 

Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher der FDP-Liberalen, der Mitte und der SVP
drückten alle ihre Sorge darüber aus, dass ein Ja zu eigenständigen Sanktionen eine
grundlegende Veränderung der Schweizer Neutralität nach sich ziehen würde, ohne
dass eine Vernehmlassung oder eine ausführliche Diskussion über die
Neutralitätspolitik stattgefunden hätte. Mehrmals wurde von dieser Seite auch kritisiert,
dass eigenständige Sanktionen wenig wirksam seien. Bundesrat Parmelin sprach sich
ebenfalls gegen eigenständige Sanktionen der Schweiz aus, die nicht nur die
Sanktionspolitik des Landes neu ausrichten würden, sondern das Land auch stark
exponieren und dessen Neutralität bedrohen würden. Zudem verfügten die zuständigen
Stellen des Bundes nicht über die nötigen Kapazitäten, um autonome Sanktionen
umzusetzen, so Parmelin.
Dem hielten die SP, die Grünen und die Grünliberalen entgegen, dass die Schweiz eine
gewisse Verantwortung bei schweren Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen
wahrnehmen müsse. Personen und Organisationen, die in schwerer Weise das
Völkerrecht verletzen, sollten mittels einer eigenständigen, kohärenten und proaktiven
Sanktionspolitik verfolgt werden. Der eigenständige Erlass von Sanktionen würde auch
nicht bedeuten, dass die Schweiz mit diesen Sanktionen alleine auf weiter Flur
dastehen würde. Man könne derartige Ausweitungen beispielsweise mit der EU
vorbesprechen, so das Argument der Minderheit. 

Mit 103 zu 83 Stimmen folgte der Nationalrat dem Antrag der Mehrheit und stimmte
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dem Beschluss des Ständerats zu. Hauptgrund für den Meinungswandel war das
Umschwenken der Mitte-Fraktion, die bei der ersten Beratung der Revision noch die
Idee eigenständiger Sanktionen unterstützt hatte. Fraktionssprecherin Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) betonte jedoch, dass man den Bundesrat mit dem Nein
nicht aus der Pflicht nehme, eine zeitgemässe Sanktionspolitik zu prüfen und verwies
auf eine hängige Motion der APK-NR (Mo. 22.3395). Mit dem Einschwenken des
Nationalrats auf die Linie des Ständerats sollte das Embargogesetz also bloss geringfügig
angepasst werden. Die Schweiz kann weiterhin nur Sanktionen der UNO, der EU und der
OSZE übernehmen. Ausgebaut werden sollte nur die Kompetenz des Bundesrats,
bereits übernommene Zwangsmassnahmen teilweise oder vollständig auf weitere
Staaten und Personen ausweiten zu können, sofern das Interesse des Landes dies
erfordert. 

In der Schlussabstimmung stimmte die kleine Kammer einstimmig für die Annahme der
Revision. Ganz anders der Nationalrat, der den Entwurf mit 118 zu 70 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) ablehnte. Die SVP, die im Verlauf der Herbstsession immer wieder die
Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert und eine Rückkehr zur
integralen Neutralität gefordert hatte, wich von ihrem tags zuvor getroffenen Entscheid
ab und versenkte die Revision gemeinsam mit der SP und den Grünen. 39

Der Bundesrat publizierte im Januar 2023 den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik
2022 sowie vier Bundesbeschlüsse. Diese vier Beschlüsse umfassten die Genehmigung
des Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2022, die Genehmigung des 2022
revidierten Internationalen Kakao-Übereinkommens von 2010, die Genehmigung des
Abkommens zwischen dem WBF und dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland über Zusammenarbeit und Koordinierung
der Wettbewerbsbehörden sowie die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen 2022.
Der Bericht lieferte einen Überblick über die wichtigsten aussenwirtschaftspolitischen
Entwicklungen im vergangenen Jahr. Prägend waren dabei die Auswirkungen des Kriegs
Russlands gegen die Ukraine (insbesondere bei den globalen Produktions- und
Lieferketten), die starke Inflation, die nachwirkenden Schwierigkeiten rund um die
Covid-19-Pandemie, die zukünftige Stossrichtung für ein Verhandlungspaket mit der EU
sowie die weltweite Tendenz zu mehr Protektionismus.

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2023 mit dem Bericht. Die
Fraktionen gingen auf die für sie wichtigsten Punkte ein. So warnte etwa Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) für die Mitte-Fraktion vor der Erosion des bilateralen
Wegs mit der EU und auch SP-Vertreter Fabian Molina (sp, ZH) forderte den Bundesrat
auf, die Sondierungsgespräche mit der EU rasch voranzubringen. Den Sprechenden der
FDP- sowie der GLP-Fraktion bereitete allen voran die Problematik des Protektionismus
respektive die «zahlreichen grossen Subventionsprogramme und staatlichen Beihilfen
anderer Länder» (Petra Gössi fdp, SZ) Sorgen. Auch Roland Büchel (svp, SG) kritisierte
seitens der SVP den Protektionismus. Er warb als Gegenmittel dafür, den Freihandel
voranzutreiben und auch mit Ländern zusammenzuarbeiten, «die nicht unseren Idealen
entsprechen». Die Grünen in Person von Nicolas Walder (gp, GE) wiederum kritisierten
generell die Aussenwirtschaftspolitik des Bundesrates, in welcher zu fest auf Handels-
und Konsumwachstum fokussiert werde und es einen Mangel an Kontrollmechanismen
für die Unternehmen gebe. In den anschliessenden Abstimmungen wurden die vier
Bundesbeschlüsse einstimmig angenommen.

Der Ständerat behandelte den Aussenwirtschaftsbericht in derselben Session.
Nachdem Pirmin Bischof (mitte, SO) für die Kommission sowie Wirtschaftsminister
Parmelin seitens des Bundesrates die wichtigsten Themen des Berichts hervorgehoben
hatten, nahm die kleine Kammer die vier Bundesbeschlüsse jeweils einstimmig an. 40
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Entgegen dem Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat im Herbst 2022 ein
Postulat Schneider-Schneiter (mitte, BL) zur Frage der Versorgungssicherheit mit
Metallen und seltenen Erden mit 102 zu 76 Stimmen an. Mit dem Postulat forderte die
Baselbieterin, dass der Bundesrat in Anlehnung an den Bericht in Erfüllung des
Postulats 12.3475 einen Zusatzbericht zur langfristigen Schweizer Aussenpolitik bei
Metallen und seltenen Erden verfasst. Im Bericht enthalten sein sollen Überlegungen,
wie die Abhängigkeit vom Ausland in diesem Bereich reduziert werden kann und welche
Massnahmen der Bundesrat für die Recylingwirtschaft sowie für die Forschung zur
Substituierung solcher kritischer Stoffe vorsieht. Nationalrätin Schneider-Schneiter
fügte im Rat an, dass mehr als 90 Prozent der weltweit verwendeten seltenen Erden aus
China stammten und praktisch alle elektronischen Produkte auf solche Materialien
angewiesen seien. Sie argumentierte, dass das Freihandelsabkommen mit China nicht
sicherstelle, dass diese Schlüsselrohstoffe sowie die daraus entstehenden Produkte
stets geliefert würden. Es brauche deshalb eine umfassende Strategie, die diese
politischen und ökonomischen Abhängigkeiten sowie deren ökologische Ursachen
genauer betrachte. 
Der Bundesrat erachtete die Ausarbeitung einer neuen Strategie oder die Einführung
neuer Massnahmen als nicht notwendig. Wie Wirtschaftsminister Guy Parmelin im Rat
erklärte, sei die wirtschaftliche Abhängigkeit von China in Bezug auf seltene Erden in
den letzten Jahren gesunken, da sich die Produktion geografisch diversifiziert habe: Im
Jahr 2019 stammten nur noch 62 Prozent des weltweiten Volumens aus der
Volksrepublik. Zudem importiere die Schweiz primär weiterverarbeitete Produkte und
keine seltenen Erden als Rohstoffe per se, weshalb Preisschwankungen die Schweizer
Wirtschaft nicht direkt betreffen würden. Überzeugt zeigte sich Parmelin des Weiteren
davon, dass die Schweizer Forschung, die Aussenpolitik sowie die Umweltpolitik dazu
beitragen würden, geeignete Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von seltenen
Erden zu finden. Dem ablehnenden Antrag des Bundesrates folgten die Vertreterinnen
und Vertreter der Fraktionen der FDP und mehrheitlich der SVP; der Ansicht der
Postulantin folgten die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP, der Mitte
sowie der Grünen. 41

POSTULAT
DATUM: 29.09.2022
MARCO ACKERMANN

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine kam es zu
Schwierigkeiten in internationalen Lieferketten und in der Verfügbarkeit gewisser Güter
und Energieträger. Im Jahr 2022 standen deshalb die wirtschaftliche
Versorgungssicherheit sowie die wirtschaftliche Kriegsvorsorge vermehrt im Interesse
der medialen Berichterstattung sowie im Fokus einiger parlamentarischer Vorstösse. 
Zentral waren dabei die Pflichtlager, wie beispielsweise jenes für Treibstoffe: Während
dieses über Jahrzehnte nie angezapft worden war, musste der Bundesrat im
vergangenen Jahrzehnt mehrfach Reserven für den Markt freigeben (2010, 2015, 2018
und 2019). Zu den Hauptursachen für die Versorgungsengpässe auf dem freien Markt
zählten vor allem der tiefe Rheinpegel in trockenen Sommern – welcher den Import
über die Rheinschifffahrt erschwerte –, Streiks im Ausland und Probleme in Raffinerien.
Auch im Sommer 2022 musste der Bundesrat das Pflichtlager teilweise freigeben – dazu
beigetragen hat auch der Krieg in der Ukraine. Im März 2022 öffnete der Bundesrat
zudem das Pflichtlager für Opioide. Dieser Schritt sei aufgrund einer «schweren
Mangellage» an Schmerzmitteln auf dem Schweizer Markt notwendig geworden, die
durch Kapazitätsprobleme in der Herstellung solcher Medikamente verursacht worden
sei, erklärte der Bundesrat dazu. Neben der Freigabe von bestehenden Pflichtlagern
wurden auch neue eingeführt: So kam 2022 ein Pflichtlager für Rapssaatgut neu dazu.
Bereits 2020 führte der Bundesrat das Pflichtlager für Ethanol – das 2018 aufgelöst
worden war – wieder ein (vgl. Mo. 20.3448), da es zu Beginn der Covid-19-Pandemie zu
Versorgungsschwierigkeiten mit Ethanol für die Produktion von Desinfektionsmitteln
gekommen war. Die Pflichtlager erstreckten sich im Jahr 2022 deshalb über Zucker,
Reis, Speiseöle und -fette, Getreide, Kaffee, Futtermittel, Stickstoff-Dünger, Benzin,
Dieselöl, Flugpetrol, Heizöl sowie Heizöl extra leicht (für Zweistoffanlagen), Uran-
Brennelemente, Rapssaatgut, diverse Arzneimittel und Impfstoffe, Kunststoffe
(Polyethylen-Granulate zur Herstellung von Desinfektionsmittelflaschen sowie
Zusatzstoffe) und Ethanol. Wie die Aargauer Zeitung im Juni 2022 schrieb, erwiesen
sich diese «Überbleibsel aus dem Kalten Krieg» plötzlich wieder als sinnvolle
Massnahmen, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen.
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Auch organisatorisch erkannte der Bundesrat beim Thema der wirtschaftlichen
Landesversorgung Handlungsbedarf: Im März 2022 kündigte er an, das dafür zuständige
BWL personell aufstocken zu wollen. Insbesondere der Chefposten im Bundesamt soll
dabei zu einer Vollzeitstelle ausgebaut werden – bisher war dieser Milizposten mit
einem Pensum von 40 Prozent verbunden.
Die Frage der wirtschaftlichen Versorgungssicherheit beschäftigte auch die Mitte-
Fraktion, welche bei essenziellen Gütern eine Reduktion der Abhängigkeit vom Ausland
verlangte – eine Motion, die der Ständerat im Herbst 2022 als Zweitrat jedoch fallen
liess. Im Sommer veröffentlichte der Bundesrat zudem einen Bericht zu einer
angenommen Motion Häberli-Koller (mitte, TG; Mo. 20.3268), welche ebendiese
wirtschaftlichen Abhängigkeiten bei essenziellen Gütern aufzeigte. Weiter wollte der
Nationalrat auch die Situation der Versorgungssicherheit mit Metallen und seltenen
Erden geklärt haben und überwies im Herbst 2022 ein entsprechendes Postulat
Schneider-Schneiter (mitte, BL; Po. 20.3950) an den Bundesrat. 
Des Weiteren trat das Thema der wirtschaftlichen Landesversorgung im Zusammenhang
mit der drohenden Energieknappheit im Winter 2022/2023 in den Fokus der
öffentlichen Debatte. Nebst den durch den Bund in Auftrag gegebenen Pflichtlagern
standen auch die privaten Notvorräte im Fokus. So rief beispielsweise der
Regierungsrat des Kantons Zürich im September 2022 die Bevölkerung dazu auf, einen
Notvorrat anzulegen, um gegen die Energieknappheit gewappnet zu sein. Der Notvorrat
solle dabei aus Wasser und Getränken, Lebensmitteln, Gebrauchsgütern,
Hygieneartikeln sowie einer Hausapotheke bestehen. Auch das BLV habe in diesem
Zusammenhang seine Informationstätigkeit verstärkt, berichtete die NZZ. 
Die Diskussion weitete sich zuletzt auch auf den militärischen Bereich aus: Die vielen
Bunkeranlagen in privaten sowie öffentlichen Gebäuden in der Schweiz gewannen im
Jahr 2022 aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der atomaren Drohungen seitens
Russlands plötzlich wieder an medialem Interesse. Als einziger Kanton hat dabei Luzern
die Zuteilung der Bevölkerung auf die Bunkeranlagen online veröffentlicht. Die Aargauer
Zeitung berichtete zudem darüber, in welchen Kantonen genügend Schutzplätze und in
welchen gemessen an der wohnhaften Bevölkerung zu wenig Schutzplätze vorhanden
sind. Während etwa der Kanton Graubünden eine Abdeckung von 146 Prozent aufweise,
könne der Kanton Genf nur 72 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohnern im
Ernstfall einen Schutzplatz anbieten. Gesamtschweizerisch betrachtet bestehe
allerdings eine Abdeckung von über 100 Prozent. 42

Geld, Währung und Kredit

Banken

Nachdem das Parlament in der Sommersession 2024 die erst fünfte Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) beschlossen hatte, gaben die Büros der beiden
Kammern Mitte Juni die Mitglieder und das Präsidium der PUK bekannt. Die
Untersuchungskommission, die sich den behördlichen Verantwortlichkeiten rund um
den Zusammenbruch der Credit Suisse (CS) widme, werde, wie es der einfache
Bundesbeschluss des Büro-NR vorgesehen habe, aus jeweils sieben Mitgliedern pro Rat
bestehen, wobei sich das Präsidium aus jeweils einem Mitglied jeder Kammer
zusammensetzen werde.

Die Vetretenden der beiden Räte wurden von ihren jeweiligen Büros gewählt. Der
Nationalrat wird gemäss der Wahl des Büro-NR durch Alfred Heer (svp, ZH), Thomas
Matter, (svp, ZH), Roger Nordmann (sp, VD), Leo Müller (mitte, LU), Franziska Ryser (gp,
SG), Daniela Schneeberger (fdp, BL) und Roland Fischer (glp, LU) repräsentiert. Das Büro
des Ständerats wählte folgende Ständeratsmitglieder in den Untersuchungsausschuss:
Isabelle Chassot (mitte, FR), Heidi Z’graggen (mitte, UR), Philippe Bauer (fdp, NE),
Andrea Caroni (fdp, AR), Werner Salzmann (svp, BE), Daniel Jositsch (sp, ZH) und Maya
Graf (gp, BL).

Am 14. Juni fanden sich die beiden Büros schliesslich zu einer Koordinationskonferenz
zusammen, bei welcher sie das Ratspräsidium wählten. Wie der Tages-Anzeiger nach
dieser Konferenz rückblickend berichtete, «knackten drinnen im Bundeshaus die
Frauen eine der letzten Männerbastionen der Schweizer Politik», während sich auf den
Strassen der feministische Streiktag für mehr Gleichstellung abspielte. In der
Koordinationskonferenz setzten sich noch im ersten Wahlgang Isabelle Chassot als
erste Frau in einem PUK-Präsidium und Franziska Ryser als Vize-Präsidentin gegen die
übrigen Kandidaten Roger Nordmann, der eigens für dieses von ihm angestrebte Amt
das SP-Fraktionspräsidium aufgegeben hatte, und Alfred Heer durch.
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Das PUK-Präsidium sei «eine der ganz grossen Weihen in der Schweizer Politik», denn
mit Kurt Furgler und Moritz Leuenberger hatten in der Vergangenheit zwei der vier
bisherigen PUK-Präsidenten in die Landesregierung Eingang gefunden, erklärte der
Tages-Anzeiger im Nachgang der Wahl. Die Wahl Chassots, so mutmasste die Presse, die
als Quereinsteigerin in die Finanzmarktthematik komme, sei teilweise auch ihrer
Parteizugehörigkeit geschuldet. Denn die Mitte-Partei sei die einzige politische
Gruppierung in Bundesbern, die im CS-Dossier nicht auf irgendeine Art und Weise
vorbelastet sei, analysierte die NZZ. So richte sich die Untersuchung der PUK unter
anderen gegen die Finanzministerin Karin Keller-Sutter und ihren Vorgänger Ueli
Maurer, die von der FDP respektive von der SVP gestellt wurden. Wie der Tages-
Anzeiger ausführte, habe die bürgerliche Mehrheit im Parlament den Posten zudem
nicht der Ratslinken überlassen wollen. Denn gemäss Aargauer Zeitung (AZ) hatte sich
die SP in den ersten Tagen des CS-Debakels zu klar positioniert und die NZZ war der
Ansicht, dass sich die Partei in den vergangenen Monaten und Jahren als «Anti-Banken-
Partei» profiliert habe. Den Grünen und der GLP fehlte es gemäss Presse an
politischem Einfluss, den der «Posten dieser Gewichtsklasse» (AZ) voraussetze. Von den
drei Mitte-Parlamentsmitgliedern in der PUK sei Chassot die Leitung dieser «höchst
komplexen Untersuchung» schliesslich am ehesten zugetraut worden, so der Tages-
Anzeiger. 
Wenige Tage später eröffnete der Bundesrat in seiner Medienmitteilung, dass Karin
Keller-Sutter die Landesregierung in der PUK vertreten werde. Es sei Usus, dass die
Vorsteherin des Departements des zu untersuchenden Dossiers die Vertretung in der
PUK übernehme.
Die damit vollständig besetzte PUK sollte ihre Arbeit nach Ablauf der Sommersession
2024 aufnehmen. 43

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Eine Mehrheit des Nationalrates war in der Sondersession im Mai 2023 der Meinung,
dass eine Obergrenze für Roaming-Gebühren für die Nutzung des Handynetzes im
Ausland eingeführt werden sollte. Mit 116 zu 68 Stimmen bei 4 Enthaltungen nahm die
grosse Kammer eine entsprechende Motion Schneider-Schneiter (mitte, BL) an. Die
Mitte-Nationalrätin beklagte die hohen Gebühren, die bei der Nutzung des
Mobiltelefons mit Schweizer Telefonanbietenden im Ausland anfallen, und rief den
Bundesrat in der Debatte dazu auf, in der Fernmeldeverordnung einseitig eine
Preisobergrenze für Endkundentarife festzulegen. Da ein Beitritt zur EU-Roaming-
Regelung – in der EU wurden sämtliche Roaminggebühren unter den Mitgliedstaaten
aufgehoben – aufgrund der ungeklärten Beziehungen zur EU derzeit nicht möglich sei,
sei eine Preisobergrenze der geeignete Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Bundesrat Albert Rösti erachtete eine solche einseitige Festlegung der
Preisobergrenzen jedoch als nicht gangbar, weil sie einerseits bereits in der Teilrevision
des Fernmeldegesetzes verworfen worden war und andererseits ausländische
Telekomanbietende ohne internationale Vereinbarung nicht dazu angehalten werden
könnten, Schweizer Preisobergrenzen einzuhalten. Nichtsdestoweniger folgten die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Mitte und der Grünen zusammen mit
wenigen Mitgliedern der SVP und der FDP der Motionärin und überwiesen den Vorstoss
an den Ständerat. 44

MOTION
DATUM: 03.05.2023
MARCO ACKERMANN

Entgegen der Meinung des Nationalrats sprach sich der Ständerat im September 2023
gegen eine Motion Schneider-Schneiter (mitte, BL) aus, welche eine Obergrenze für
Roaming-Gebühren gefordert hatte. Joseph Dittli (fdp, UR) empfahl als Vertreter der
KVF-SR, welche sich zuvor mit 9 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen die Motion
ausgesprochen hatte, die Motion abzulehnen. In der Revision des Fernmeldegesetzes
habe sich das Parlament 2019 dagegen entschieden, dem Bundesrat eine unilaterale
Kompetenz zur Festlegung einer Preisobergrenze für Roaminggebühren zu erteilen.
Weiter merkte der Kommissionssprecher an, dass die Roaming-Gebühren in den
letzten Jahren massiv gesunken seien, dass bei der Schlichtungsstelle kaum mehr
Beschwerden dagegen eingegangen seien und dass Kundinnen und Kunden der
Mobilfunkanbieter zahlreiche Alternativen zu Roaming zur Verfügung hätten. Dies
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spreche gesamthaft gegen eine Obergrenze für Roaming-Gebühren. Auch der
Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion beantragt. Der Ständerat lehnte den
Vorstoss in der Folge stillschweigend ab, womit die Motion erledigt war. 45

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Eine knappe Mehrheit der APK-NR forderte im Februar 2022 dringliche Massnahmen zu
Gunsten des Schweizer BFI-Standorts. Die Kommission wollte den Bundesrat damit
beauftragen, Verhandlungen mit der EU über eine spezifische Vereinbarung
aufzunehmen, welche für eine umgehende Assoziierung der Schweiz als Drittland an die
EU-Programme Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom sowie Erasmus+ sorgt. In
dieser Vereinbarung sollen auch die Grundsätze für weitere Verhandlungen zwischen
der Schweiz und der EU geregelt werden. Zudem soll dieser Weg vor einem Entscheid
über Ergänzungs- und Ersatzmassnahmen eingeschlagen werden. Im Gegenzug soll der
Bund eine einmalige Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbeitrages vorsehen. Anlass für
diese Motion war unter anderem eine gemeinsame Resolution von scienceindustries,
dem ETH-Rat und von swissuniversities, welche auf die negativen Konsequenzen der
fehlenden Assoziierung für den Schweizer Forschungs- und Innovationsplatz hinwies.
Eine Minderheit der APK-NR um Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) beantragte
die Ablehnung der Motion. Auch der Bundesrat konnte sich nicht mit dem Vorstoss
anfreunden. Zwar verfolge auch die Regierung das Ziel, die Assoziierung an die EU-
Programme voranzutreiben; die Schweiz habe jedoch bis anhin schon alles Mögliche
unternommen, um die entsprechenden Verhandlungen zu starten. Es fehle letztlich am
Willen der EU, welche die Assoziierung der Schweiz an die EU-Rahmenprogramme im
BFI-Bereich von den allgemeinen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
abhängig mache. Die Frage der Assoziierung solle daher vielmehr im Rahmen des
strukturierten politischen Dialogs angesprochen werden.
In der Sommersession 2022 betonte Fabian Molina (sp, ZH) seitens der
Kommissionsmehrheit, dass der Schweizer BFI-Bereich stark unter der Nicht-
Assoziierung an die BFI-Rahmenprogramme der EU leide. Der Bundesrat habe im
Februar 2022 seinen neuen Verhandlungsansatz für die künftigen Beziehungen
Schweiz-EU vorgestellt. Der Schweizer BFI-Bereich könne aber nicht so lange warten,
bis dieser Ansatz greife; die Vollassoziierung müsse rasch geschehen. Wenn im Jahr
2022 keine Lösung mehr gefunden würde, hätten «so gut wie alle Forschungsprojekte
aufgrund der bestehenden Periodizität ohne Schweizer Beteiligung begonnen». Der
Aussage von Fabian Molina entgegnete Minderheitensprecherin Elisabeth Schneider-
Schneiter, dass die EU klargemacht habe, dass sie zuerst die offenen Fragen,
beispielsweise bezüglich der dynamischen Rechtsübernahme oder der Rolle des EuGH
geklärt haben wolle, bevor über weitere Abkommen gesprochen werde. Es sei nun am
Bundesrat, diese Fragen mit der EU zu klären, seitens des Parlaments seien bereits
genügend Ideen und Anträge vorgelegt worden. Auch Aussenminister Ignazio Cassis
beantragte die Ablehnung der Motion. Schon fast verzweifelt äusserte er die
rhetorische Frage, wie mit jemandem verhandelt werden könne, der nicht verhandeln
wolle. Das Parlament könne so viele Motionen annehmen, wie es wolle, in der Realität
wolle die EU aber momentan keinen Schritt auf die Schweiz zugehen.
In der anschliessenden Abstimmung kam es zu einer Pattsituation. Mit Stichentscheid
der Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) wurde die Motion sodann mit 93 zu 92 Stimmen
bei 6 Enthaltungen angenommen. Zustimmung erhielt die Motion von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte- und der
FDP.Liberalen-Fraktionen. 46

MOTION
DATUM: 13.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Eine Debatte innerhalb der Bundeshausfraktion löste das Verwaltungsratsmandat von
Ex-Bundesrat Moritz Leuenberger der Baufirma Implenia aus. Als Verkehrsminister
hatte Leuenberger die NEAT zu betreuen, an deren Erstellung die Implenia
massgeblichen Anteil hatte. Während dem Ex-Magistraten auf der einen Seite
mangelndes Fingerspitzengefühl, mangelnde Sensibilität und sogar Unanständigkeit
vorgeworfen wurde, wollte sich die andere Seite nicht in die persönlichen
Angelegenheiten des Ex-Ministers einmischen. Die Fraktion beschloss schliesslich
Leuenberger zu rügen und ihn zu einem Verzicht aufzufordern. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die SP feierte im Berichtjahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die ersten kantonalen
sozialdemokratischen Parteien waren bereits um 1850 gegründet worden, 1888 wurde
die Landespartei aus der Taufe gehoben. Nach dem Aufruf zum Generalstreik 1918, dem
Erfolg mit der Proporzinitiative 1919 und der Abspaltung der Kommunistischen Partei
1921 wurde die SP stärkste Fraktion im Nationalrat und erhielt 1943 erstmals einen
Bundesratssitz, der von Ernst Nobs besetzt wurde. Nach einer kurzen Phase der
Opposition von 1953 bis 1959 erlangte die SP die bis heute anhaltende Doppelbesetzung
in der Regierung. Mit einem Fest Ende August in Bern begingen die Genossen das
Jubiläum. Zahlreiche frühere und aktuelle Parteigrössen wie Ruth Dreifuss, Moritz
Leuenberger, Helmut Hubacher oder die amtierenden Bundesräte Simonetta
Sommaruga und Alain Berset feierten den Geburtstag der Sozialdemokratischen Partei.
In einer Würdigung der NZZ war von drei Phasen die Rede: Die ersten 50 Jahre rang die
SP um politischen Einfluss, in den zweiten 50 Jahren wurde dank der Sozialdemokraten
der Sozialstaat ausgebaut und die letzten 25 Jahre hätten der Partei der Verteidigung
der sozialstaatlichen Errungenschaften gedient. Mit einem opulenten Bildband wurde
das Jubiläum abgerundet. 48

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.09.2013
MARC BÜHLMANN
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